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different scenanos

Keywords: federalism, speaal financmg kw, budgetary and fiscal autonomy, msututional 
reforms

Beaoît Bayeoet, Piofessor an der Uruversitat Lumch und an der Freien Unwersitat B russe!. Faculté de Phi­
losophie et Sciences sociales, Campus du Solbosch — CP 140 Avenue F D Roosevelt 50, B-1050 Bruxelles’, 
E-Mal BenoitBayenet@ulbbe

Marc Bourgeois, Professer an der Uruversitat Lutnch, Faculté de Droit, de Science politique et de Cnmmo- 
logie, Bât B31 Droit fiscal. Quartier Agora, Place des Orateurs 3, B-4000 Liège 1, E-Mail MarcBourgeois@ 
ukegebe

259

1. Einleitung1

Die Organisation der Fmanzxessomcen der Deutschsprachigen Gemeinschaft wurde im 
Zuge der sechsten Staatsrefoxtn grundlegend geandert2 So wurde der Teil des
Gesetzes vom 31 Dezember 1983 uber msutunondle Reformen fur die Deutschsprachige 
Gememschaft3 (im Folgenden „Gesetz vom 31 Dezember 1983“) durch em Gesetz vom 
19. Apnl 20144 umfassend reformiert GemaB Art 176 der Verfassung wird das Fman- 
zierungssystem der Deutschsprachigen Gememschaft m emem ordentkchen Gesetz gere- 
gelt und mcht durch em Sondergesetz, wie es bei den anderen fodenerten Teilstaaten der 
Fall ist Im Intéressé der Koharenz nutzte der foderale Gesetzgeber die durch die sechste 
Staatsreform gebotene Gelegenheit, um eine Harmomsierung der fur die Deutschsprachige 
Gememschaft geltenden Mechamsmen mit jenen Grundsatzen vorzimehmen, die im Fi- 
nanzierungssondergesetz vom 16 Januar 19895 (un Folgenden FSG) die Fmanzierung der 
Franzosischen und der Flarmschen Gememschaft struktuneren

Ziel des vorliegenden Beitrags ist es zunachst, die im Gesetz vom 31 Dezember 1983 
vorgesehenen Fmanzieruogsquelien der Deutschsprachigen Gememschaft sowobl aus 
rechthcher als auch aus haushaltspohuscfaer Sicht zu analysieren (Teil I) Diese Fmanzrmt- 
tel (die fur 2023 auf 325,4 Mio Euro geschatzt werden) werden durch diejemgen erganzt, 
die aus der Umsetzung von Art 139 der Verfassung stammen Diese Bestunmung sieht 
vor, dass „[ ] das Parlament der Deutschsprachigen Gememschaft und das Pariament der 
Wallomschen Région m gegenseiügem Emvernehmen und jedes durch Dekret beschheBen 
[konnen], dass das Parlament und die Regierung der Deutschsprachigen Gememschaft im 
deutschen Sprachgebiet Befugmsse der Wallomschen Région gaaz oder teilweise ausuben“ 
Die Übertragung der Ausubung zahlreicher mateneOer Befugmsse un. deutschen Sprachge­
biet von der Wallomschen Région auf die Deutschsprachige Gememschaft hat sich somit 
un Laufe der Zeit allmahhch konkrettsiert (Denkmaler und Landschaften, Beschaftigung, 
untergeordnete Befugmsse usw) Dieser Prozess gmg mit der Gewahrung von Dotatio- 
nen (fur 2023 auf 91,0 Mio Euro geschatzt) durch die Waliomsche Région einher, zweeks 
Deckung der Kosten jener Polmkbereiche, die nunmehr von den Behorden der Deutsch- 
spracbigen Gememschaft umgesetzt werden (Teil II) Diese foderalen und regionalen Do- 
r?tu~»npn reprasentieren den GroBteil der Mittel6 * der Deutschsprachigen Gememschaft, de-

Dte Tinan^ierung dir Deutschsprachigen Gemeinschaft

1 Danksagungen. Wn daakeo den Professoien A joasten und Ch Behrendt sowie deo ubagec Forscherû FL 
Crombrugge, M Fontaine und Th Murphy fur ihre Korrekmren und Kotomentare.

2 Siehe Bayenet/Bourgeois/Darte 2017,423-457
3 BS 18 01 1984
4 Gesetz vom 19 042014 zur Anderuag des G3112 1983 DG, BS 02.05 2014
5 Sondergesetz vom 16 011989 uber die Fmanzierung der Gememschaften und Regionen, BS 17 01 1989
6 Aus Grunden der Koharenz wurden die m dieser Studie aufgefohrten Betrage den Haushaltsdokumenten 

der foderalen Behorde und der Wallomschen Région enmommen Bel der Aufetellung ihres ursprunghdien
Haushaltsplans mmmt die DG ihre eigenen Schatzungen der Dotaoonen vor, die sie von den anderen Regie- 
rungsebenen erhalt, was zu Differenzen fuhren kann, die un Rahmen der Haushaltsanpassuogen komgiert 
werden
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ren Gesamtressourcen fur das Haushaltsjahx 2023 auf 435,6 Mio Euro gesckatzt werden7 
SchlieBhch mrd in emer cher zukunftsonentierten Perspekove und im Lichte der Diskus- 
sionen, die zu weiteren instirutioiidlea Reformen des foderalen Belgiens fohren sollen, die 
Frage nach den denkbaren Entwickluûgeu des deutschsprachigen Modells und semer Fi- 
nanzierung gestelit (Ted III)

Die wichügste Diskussion betnfft die Frage, ob die Deutschsprachige Gememschaft 
eine echte Fmanzaufonomie besitet oder mcht Die Deutsdisprachige Gememschaft ist be- 
fugt, (unter Beachtung der matenellen Kompetenzen, die ihr zustehen oder die sie ausubt) 
ihre eigenen Haushalte autonom aufzustellen und die fur die Umsetzung ibrer PoUtik erfor- 
derlichen Ausgaben ohne auBeren Zwang einzusetzen und diese auszufuhren Die Verfks- 
sung garantert im Ubngen die Freiheit der Verwendung der Einnabmen (Art 176 Abs. 2). 
Die Autonomie ist also sehr weitrachend m punkto Festlegung der poliuschen Pnontaten 
durch den deutschspradugen Gesetzgeber und die deutschsprachige Regierung

Dies tofft jedoch mcht auf die Einnahmenseite m Der Begnff der Finanzautonomie 
setzt apnon voraus, dass der fodenerte Teilstaat fur die vollumfàngliche Ausubung semer 
Kompetenzen uber ausreichende Eigenmittel verfugen kann Dies erfordert auch die Mog- 
hchkeit der Kreditaufhahme fur die Zwischenfinanzierung, die Deckung der Investitionen 
imd, mnerhalb der ggf durch ubergeordnete Normen festgelegten Grenzen, fur die Frnan- 
zierung der Defizite Der tatsachliche Handlungsspielraum der Deutschsprachigen Gemem­
schaft m Bezug auf ihre Ressourcen — die, wie bereits erwahnt, hauptsachhch aus Dotatio- 
nen bestehen - ist jedoch genng Die Steuerautonomie, uber die sie verfugt, bleibt cher 
theoreasch als effektcv Es ist fur die deutschsprachigen Behorden schwieng, wenn mcht gar 
mateneü unmoglich, dire Einnahmen entsprechend den Praferenzen derWahler nach oben 
oder unten anzupassen. Dies bleibt jedoch mcht ohne Folgen fur die Verwaltung so 'wich- 
oger Poliokbereiche wie Bildung, Kultur, Gesundheit, Kmdergeld, Gebietskorperschaften 
usw Die Steuer, die von Natur aus eine finanzielle Funkaon hat, ist auch ern Instrument 
im Dienste der offentkchen Poliak (Verhaltenslenkung, Umverteilung usw) Daher besteht 
die groBe Herausforderurtg daim, diesem fodenerten Teilstaat in Zukunft auf die eine oder 
andere Weise echte Steuervorrechte emzuraumen

Teil I: Die Finanzierungsmechanismen der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft un Rahmen des Gesetzes vom 31. Dezember 1983

Die Beschreibung des Finanzierungssystems der Deutschsprachigen Gememschaft erfor­
dert eme klare Unterscheidung zwischen der Situation vor und nach der sechsten Staats- 
reform

7 Auf der Grundlage des Einnahmeiihaushalts 2023 der DG ohne Berucksichagung von Anleiheeumaiimen 
und Vorschussen un Zusaromeûhang mit dem Aufbau- und Resihenzplan
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2. Das Finanzierungssystem der Deutschsprachigen
Gemeinschaft vor der sechsten Staatsreform8 9

Bel der Grundung der Deutschsprachigen Gememschaft hat der nationale Gesetzgeber ihre 
Finanzierungsmechanismen dixekt un Gesetz vom 31 Dezember 1983 festgelegt Die so 
festgelegte Regelung wurde mehrmals geandert und erganzt (m den jahren 1990, 1993, 
1999, 2000 und 2002) 5 Im Gegensatz zu dem, was un FSG fur die beiden anderen Ge- 
meinschaften (die ffanzosische und die flamische) vorgesehen war, beruhte der GroBteil der 
Finanzmittel der Deutschsprachigen Gememschaft auf emer aUgemeinen Dotation, die m 
den Haushalt der foderalen Behorde aufgenommen mude. Im Smne der Gleichbehandlung 
haben die un Laufe der Zeit vorgenommenen Anderucgen an den Fmanzierungsmechams- 
men der beiden groBen Gememschaften jedoch auch denjemgen der Deutschsprachigen 
Gememschaft beemflusst Dies hat zur Folge, dass die Emschatzung und Festlegung dieser 
allgememen Dotanon auBerst komplex geworden ist

3. Das Finanzierungssystem der Deutschsprachigen
Gemeinschaft nach der sechsten Staatsreform

Die sechste Staatsreform hat die Finanzierung der Deutschsprachigen Gememschaft m 
mehrfacher Hmsicht von Grund auf verandert10 Zunachst wurde beschlossen, die vom 
Foderalstaat gezahlte und m semem Haushalt ausgewiesene allgememe Dotation abzu- 
schaffen, um hmsichtlich der zugewiesenen Anteile an den Steuereinnahmen der natur- 
kchen Personen (SNP) und der Mehrwertsteuer (MwSt) emen (teilwasen) Parallelismus 
mit der Finanzierung der beiden anderen Gememschaften herstellen zu konnen. Fur die 
neuen matenellen Befugmsse, die un Zuge dieser Reform ubertragen werden, beziehen 
sich viele der im FSG fur die Franzosische und Flamische Gemeinschaft vorgesehenen 
Besdmmungen (Kmdergeld, Gesundheitsfursorge fur altéré Menschen, Krankenhausmves- 
txhonen, Justizhauser, Sozialwirtschaft usw) zudem ausdrucklich auf die Deutschsprachige 
Gememschaft und legen de facto deren Finanzierungsmechanismen fest Diese und die damit 
verbundenen finanziellen Mittel smd un Gesetz vom 31 Dezember 1983 verankert

8 Fur eine detmlherte Analyse des Finanzierungssystems derDG, wie es bis zum 3112.2014 in Kraft war, siehe 
u a Bayenet/Pagano 2011 oder Baveoet/Veiders 2008

9 Siehe Art. 58fef, S&sepHes des Gesetzes vom 31 12 1983 Siehe die folgenden Gesetze Gesetz vom 18 07 1990 
zur Anderung des G31 121983 DG, BS 25 07 1990, Ordentliches Gesetz vom 16 071993 zur Vollendung 
der foderalen Struktur des Staates, BS 20 07 1993, Gesetz vom 2212 2000 zur Anderung des G31121983 
DG, BS 19 01 2001, Gesetz vom 07 01 2002 zur Anderung des G31 12.1983 DG, BS 01 02 2002

10 Gesetzesvorschkg vom 08 01 2014 zur Anderung des G31 12 1983 DG, PaiL Dok., Kaavmer, 2013—2014, 
Nr 53-3273/1, begrundete Stellungnahtne des Paflaments der DG, Pari Dok, Kamoier, 2013-2014, 
Nr 53-3273/2, Stellungnabme des StaatsratsMr 55 022/Amtsgeachtvom 18 02 2014, Pari Dok., Kammer, 
2013-2014, Nr 53-3273/3, Anderungsantrage, Pari Dok., Kammer, 2013-2014, Nr 53-3273/4, Bencht 
tco Namen des Ausscbusses fur Verfassungsrevision und Reform der InsatuOoneti, Pari Dok, Kammer, 
2013-2014, Nr 53-3273/5
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Die Reform des Finanzienongssystems der Deutschspracli^eii Gemeinschaft folgt den- 
selben Grundsatzea wie in den beiden anderen Gememschaften m Bezug au£ die Nichtver- 
armung, die Beteiligung an der Samerung der offentlichen Fmanzen und die Einbohrung des 
Haftungsmechamsmus „Renten“

Seit dem 1 Januar 2015 sind die Mittel der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Gesetz 
vom 31 Dezember 1983 neu struktunert Titel V („Fmanzielle 3Sdittel“) besteht nun aus 
zehn Kapiteln (Art 56kf, 60j»otfj)

- Kapitel I Allgemeine Besommungen,
- Kapitel II Eigene mchtsteuediche Einnahmen,

- Kapitel III AUgememe foderale Dotanonen,

- Kapitel IV Zugewiesene Telle des Steuerertrags,

- Kapitel V Foderale Dotanonen,
- Kapitel VI Übergangsmechamsmus;

- Kapitel Via Verschiedene finanzidle Mittel,

- Kapitel VII Anleihen,
- Kapitel VIII Besommungen im Berach der Haushalts- und FinanzorgamsaUon,

- Kapitel IX. Verschiedene Besommungen

GemaÛ dem Wortlaut von Art 56 des Gesetzes vom 31 Dezember 1983 wnd die Fman- 
zierung des Haushalts der Deutschsprachigen Gemeinschaft gewahrleistet durch mcht- 
steuerliche F.innflbmerij eme allgemeine foderale Dotation (bis 2014), zugewiesene Telle 
des Steuerertrags, foderale Dotanonen, einen Übergangsmechamsmus (bis 2033) und die 
Moghchkeit, Anleihen auftunehmen Daruber hinaus erhalt die Deutschsprachige Ge- 
meinschaft weiterhin emen Teil der Gewinne aus der Nanonallottene. Wie die anderen 
fodenerten polmschen Korperschaften muss sie daruber hinaus einen Haftungsbeitrag 
fur Pensionen an die Foderalbehorde entnchten Sie musste sich auch an den Kosten fur 
die Verwaltung des Kindergeldes beteiligen, Solange diese Aufgaben auf foderaler Ebene 
wahrgenommen wurden

TabeOe 1 Die von der Foderalbehorde aa die Deutschsprachige Gemeinschaft 
ubertragenen Finanzrmttel unJahr 2023 (ucspn.mglicher Haushalt)

In Euro 2023

Zugewiesener Teil der MwSt -Einnahmen 113 354122

Geschatzter zugewiesener Teil nadi dem Gesetz fur 2023 110 051 087

Vorausstchdicher Saldo der Abredmung 2022 3 303 035

Zugewiesene Telle der SNP-Emnahmen 96 140 872

Zugewiesener Toi der SNP-Emnahmen geschatzt nach dem Gesetz fur 2023 102 429 201
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In Euro 2023

Ziehungsrechte Beschafhguag 3 038 832

Übergangsmechamsmus -9 080 791

Haftungsbeitrag Pensionen -3 331168

Vbraussichtkcher Saldo der Abrechnung 2022 3 084798

Dotanonen (emschheBhch der Abrechmmgen 2022) 115 946 397

Kindergeld 60 617 421

Gesundheitsfursorge fur altéré Meoschen 38 466 290

Gesundheitsfursorge und Htlfe ftir Menschen 8 146 290

Jusnz 873 690

Krankenhausinvestmonen 706 706

Zusatzhche Mittel 7 000 000

Senator der Gemeinschaft 136 000

Gesamt 325 441 391

Quelle" Gesetz en twurf, der den Etnnahmenhaushalt Mittel fur das Haushaltsjahr 2023 enthalt, 
Abgeordnetenkammer, Parlamentsdok, K amen et, 2022-2023, Nt 55-2931 /I

3.1. Die zugewiesenen Teüe der SNP- und MwSt.-Einnahmen

Bis 2014 wurde die Deutschsprachige Gemeinschaft hauptsachlich durch eine allgemeine 
Dotauon zu Lasten des Ausgabenhaushalts des Foderalstaats finanziert11 Im jahr 2015 
wurde diese Dotaüon - un Hmblick auf eme Paralleiitat mit der Fin armer ung der beiden 
anderen Gememschaften — umstruktunert und m tQuet gleich grojZe 'Finan^rahmin aufgeteilc 
einen zugewiesenen Teilbetrag der SNP-Emnahmen und emen zugewiesenen Teilbetrag der 
MwSt -Einnahmen Die Umwandlung der foderalen Dotation in zwei „zugewiesene Telle 
des Steuerertrags*'12 musste sowobl fur die Deutschsprachige Gemeinschaft als auch fur die 
foderale Behorde haushaltsneutral sein

Es ist wichdg zu betonen, dass der jahrliche Betrag dieser zugewiesenen Taie anhand 
von Parametern bestimmt wird, die dnekt un Gesetz vorgesehen smd13 und mcht auf der 
Grundlage des foderalen Ertrags der Steuer der naturhehen Personen und der Mehrwert- 
steuer In diesem Sinne karm mcht von „geteilten Steuern" un haushalts- oder steuerrecht- 
lichen Sinne des Wortes gesprochen werden Es handelt sich um Dotanonen, und die Ein­
nahmen, aus denen diese jahrlichen Fmanzrahmen gespeist werden, erschemen mcht direkt 
un F.innahmpTihanshalr oder un allgememen Ausgabenhaushalt der Foderalbehorde Mit

11 Art SSév, SS/çlfttr des Gesetzes vom 31 12 1983, unter dem neuen Kapitel III mit dem Titel,.AUgememe 
foderale Docationen“

12 Art 56, ABS. 2 des Gesetzes vom 31 12.1983
13 Art SSiJrnw bis SZundtats des Gesetzes vom 31121983
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anderen Worten. Die „2ugewieseneQ Teiibetrage“ stellea keine foderalen Ausgaben un ei- 
gentkchen. Sinne dar Aus diesem Grund werden die entsprechendeû Betrage in gesonder- 
ten Fonds ausgewiesen, namiicb den Zuweisungsfonds14

31 1 Der i(ugewiesene Teübetrag âer SNP-Etnnabmen^

Der zugewiesene Grundteilbetrag aus den Einnahmea der Steuern der nacorlichen Per- 
sonen der Deutschsprachigen Gemeinschaft (77,5 Mio Euro) fur das Jahr 2015 setzt sich 
zusammen aus

- der Halfte der allgmeinenfoderalen Dotation, die fur 2015 nach den zuvor geltenden Grund- 
satzen festgelegt rvurde, d h 74,1 Mio Euro,

- der Halfte der fur 2015 geschatztea fur die Rundfmk- mdFemsehgebubren
(die aus der funften Staatsreform von 2001-2002 stammt und nun abgesdiafït wurde), 
d h 3,1 Mio Euro,

- ^usat^liche Mittel un Zusammenhang mit den sat 2015 ubertragenen neuen matenellen 
Befugmssen im Zusammenhang mit der Sozialwirtschaft (303 702 €) Es ist wichog dar- 
auf tunzuweisen, dass es sich um eme Übertragungregionaler Befugmsse handelt

Der sich daraus ergebende Betrag wird 2015 um 2,16 Mio Euro gekurzt Dieser Betrag 
entspncht dem "Beitrag der Deutschsprachigen Gemeinschaft snir Santerung der belgischen Staatsfinanepn 
un Jahr 2015

Tabeüe2 Bestunmung des zugewieseaea Gruadteilbetogs der SNP-EinaahmenimJabx 2015 in Euro

Btnoît Bcryentt / Mnn Bourgeois

Berechnete aJlgemeine foderale Dotation fur 2015 (Art SZseptui, § 7) 148181 334

Ausgjeichsdotaaon fur Rundfurik und Femsehea fur 2015 (Art ZZocties) 6 283 286

Gesamt 154464 619

Grundbetrag — 50% der Gesamtsumme (Art ZZnoaes Abs 1) (1) 77 232 310

Zusatzlidie Mittel (Art SZnomes Abs 2) (2) 303 702

Gesamt 77.536.012

Beteihguag an der Saruerung (Art SS/taiwAbs 2) (3) -2 160 000

Gesamt nach Samerungsbeitrag (1) + (2) — (3) 75 376 012

Quellea Art SZmmts des Gesetzes vora 31 Dezetaber 1983, Gesetzennvurf mit dem Eiokommenshaushalt fur 
das Haushaltsjahr 2023, Parlamentsdok., Kammer, 2022-2023, Nr 55-2931/I

Im Jahr 2016 wurde der Betrag des so geschatzten zugewiesenen Tedbetrags der SNP-Em- 
nahmen entsprechend dem Verbraucherpreisindex indexiert und anschheBend an 91 % der

14 Art 71 des Gesetzes votn 22 05 2003 zur Organisation des Haushaitsplans und der Buchfuhrung des Fode- 
ralstaats, BS 03 07 2003

15 Art SZnmes orr Gesetzes vom 31 Dezember 1983, unterdem neuen Kapitel IV mit dem Titel „Zugewiesene 
Telle des Steuerertrags“
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targarhlw-Vien Wachstumsrate der Wirtschaft gekoppelt Et wurde erneut um emen Betrag 
von 2,16 Mio. Euro gekurzt, der dem Beitrag der Deutschpraihigen Gemeinschaft sprSanierung der 
offert lichen Financer fur 2016 entspncht115 Dieser Beitrag ist strukturell, da die (so kumuherten) 
Betrage endgulüg vom Grundbetrag des Tais abgezogea werden, welcher der Deutsch- 
sprachigen Gemeinschaft an den SNP-Emnahmen zugewiesen wird Sat 2017 wud der so 
geschatzte zugewiesene Teilbetrag an den SNP-Emnahmen jahdich mdexiert (Verbraucher- 
preisindex) und dann an 91 % der realen Wirtschaftswachstumsrate gebunden16 17 18 Der Betrag 
fur 2023 wird auf 102,4 Mio Euro geschatzt (ohne Berucksichagung des wahrscheinhchen 
Saldos in Bezug auf die Abrechnung fur das Jahr 2022, siehe Tabelle 1)

3 12. Der cugennesene Teilbetrag aus Mii’St-E.innahmen™

Der zugewiesene Toi der MwSt -Einnahmen der Deutschsprachigen Gemeinschaft wurde 
un Jahr 2015 auf 78,6 Mio Euro geschatzt (Tabelle 3) Dieser Betrag ergibt sich in der Sum- 
me aus den folgenden Elementen

- die zweite Halfte de± fur 2015 festgelegten allgemetnen foderalen Dotation in Hohe von 74,1 
Mio Euro,

- die zwate Halfte der fur 2015 geschatzten Ausgletchsdotatwn fur die Rundfunk- und 
Fernsehgebuhren m Hohe von 3,2 Mio Euro,

- vusatsftiche Mittel im Zusammenhang mit den neuen Kompetenzen, die ab 2015 uber- 
tragen werden, fur Angelegenhaten im Zusammenhang mit dem Fonds fur kollekttve 
Ausstattungen und Dienstlastungen (FKAD) und fur Laufbahnunterbrechungen Diese 
Mittel wurden auf 1 363 361 € festgelegt

Tabelle 3 Besammuog des Grundbetrags des zugewieseaen Tais der MwSt-Einnahmea im Jahr 2015 m Euro

Fur 2015 berechnete allgememe foderale Dotation (Art SZseplits, § 7) 
Ausgleichsdotation for Rundfunk- und Fernsehgebuhren for 2015 (Art iZoïties) 
Gesamt

148181 334
6 283 286

154 464 619

Grundbetrag = 50% der Gesamtsumme (An SZdeais Abs 1) (1) 77 232 310

Zusatzkche Mittel (Art SZdeaes Abs. 2) (2) 1363 361

Gesamt (1) + (2) 78 595 671

Quelle Art 58deaes des Gesetzes vom 31 Dezember 1983, Gesetzentwurf mit dem Eiakommeashaushalt 
fur das Haushaltsjahr 2023, Pnriamentsdok-, Kammer, 2022-2023, Nr. 55-2931/1

Sat 2016 wird der zugewiesene Teilbetrag aus den MwSt-Einnahmen jahrhch mdexiert, an 
91 % der tatsachkchen Wachstumsrate der Wirtschaft gebunden und an die Entwicklung 
der Anzahl der Emwohner der Deutschsprachigen Gemeinschaft unter 18 angepasst Die

16 Art 58«o/HwAbs 2 des Gesetzes vom 3112.1983
17 Art 58«o/w«Abs 4 des Gesetzes vom 31121983
18 Art. 584*Kf des Gesetzes vom 31 121983, unter dem neuen Kapitel IV mit dem Titel ..Zugewiesene Taie 

des Steuerertrags“
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BevolkerungseatwickluQg eotspncht dem Verhaltrus zwischec dem Anpassuogsfaktor fux 
das betreffende Haushaitsjahr und dan Anpassucgsfaktor fur das voracgegangene Haus- 
halts)ahr!,DerBetrag fur 2023-wirdauf 110,1 Mio € geschatzt (ohne Berucksichügxmg des 
wahrschemlichen Saldos in Bezug auf die Abrechnuog for das Jabr 2022, siehe Tabelle 1)

3.2. Andere fôderale Dotaaonen

32 1. A.nîeil atn Gemnn der Nationallottenf®

Wîe die beiden anderea Gememschaften erhalt auch die Deutschsprachige Gemeinschaft 
eiaen festen Prozentsatz des zu verteilenden Gewinas der NaaonaJlottene Seit 2002 wird 
ein Bettag in Hohe von 27,44 % des zu verteilenden Gewinns der Nationallottene an die 
Gemeinscbaften ausgezablt Die Deutschsprachige Gemeinschaft erhalt 0,8428 % dieses Be- 
trags, d h. 0^312% des fragkchen zu verteilenden Gewinns Dieser Mechanismus bleibt un 
Vergleich zu der vor der sechsten Staatsreform geltenden Regelung unverandert Der Betrag 
for 2023 wird un Haushalt der Deutschspracbigen Gemeinschaft auf 475 000 € gescbatzt

3 22 Votation %u den Gebukren ,,'KuflâjunkundFemseben11

■Wie bei den beiden groBen Gememschaften (der Franzosischen und der Flamischen) efhielt 
auch die Deutschsprachige Gemeinschaft bis 2014 eine Ausgleichsdotaüon un Zusammen- 
hang mit der Regionahsierung der Rundfonk- und Femsehgebuhren im Jahr 2001 Vor der 
funften Staatsreform batte diese „Steuer“ - trotz ihrer Emsttifung als Gebuhr - Gemem- 
schaftscharakter, weshalb «n Ausgieich for den Verlust dieser Emnahmen notwendig war. 
Diese Dotation wuide durch den Durchschnitt dei Emnahmen aus Rundfunk- und Fern- 
sehgebuhren un Zeitraum 1999-2001, ausgedruckt in Preisen von 2002, bestunmt Die so 
fesîgelegte Dotation wurde jedes Jahr indexiert Im Jahr 2015 wurde die Hohe dieser Do­
tation, ohne Anderung des FSG und auf der Gnmdlage der im Rahmen der Verhandlun- 
gen uber die Gesetzestexte verwendeten makxookonormschen Parameter auf 6,3 Mio Euro 
geschatzt Es handelte sich dabei um einen zugewiesenen Anteil der SNP-Emnahmen. Im 
Zuge der sechsten Staatsreform wurde diese Dotation, wie oben erlautert, abgeschafft und 
zu 50 % einerseits m den zugewiesenen Teil der foderalen Einkommenssteuer und anderer- 
seits zu 50 % m den zugewiesenen Teil der MwSL-Einnahmen mtegnert* 20 21

15 Dec AnpassungsfaJtlor-mïd besummt durch da» Verhaltms rwischeo
dem anthmeascfaen Mttel derjugendlicheii unter 18 Jahren, die am 30 Jum der fimf’ vorartgegange- 
nen Haushaltsiahre io der DG wohoten, abïughch 20% derZunahme oder zuzugkch 20% der Ab- 
nafcume dieser Zabi im Vergleich zur Zahl der Emwohner unter 18 Jahren am 30 06 1999, 
dis Aozahl der Einwohner unter 18 Jahren am 30 06 1999

20 Fruherer Art 58ocùes (Festlegung des Prozectsatzes) und Art 60todes Gesetzes vom 31 121983 (Art 60bis 
wurde durcb Art 33 des Gesetzes vom 19 042014 zur Anderung des G31 12 1983 DG ersetzt)

21 Art SZaches des Gesetzes vom 31 12 1983, wie ersetzt durch Art 14 des oben genannten Gesetzes vom
19 04 2014
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Nach der Ubertragung der Zustandigkeit fur Bescbafogung von der Wallomschen Région 
auf die Deutschsprachige Gemeinschaft erktelt die Deutschsprachige Gemeinschaft den 
Toi des Ziehungsrechts in Verbmdung mit ihrea eigenen Arbeitssuchenden duekt von der 
Foderalbehorde (ohne dass diese Finanzxmttel uber die Waüomsche Région geleitet wurden) 
Diese Besttmmung war me in einem Gesetz festgeschneben worden. Da der Betrag des 
betreffenden Ziehungsrechts im Rahmen der sechsten Staatsreform m die neue Dotation 
„Beschafagung“ der Regionen mtegnert wurde, wurde der Betrag des Ziehungsrechts der 
Deutschspracbigen Gemeinschaft vom Gesamtbetrag abgezogen, den die Foderalbehorde 
an die Regionen zahlt; diesen an der QueJJe embehalteaen Betrag zahlt die Foderalebene 
nun direkt an die Deutschsprachige Gemeinschaft (uber einen zugewiesenen Teil der SNP- 
Emnahmen) Die Hohe des Ziehungsrechts wurde auf 3 038 832 € festgelegt22 Diese Mittel 
smd Festbetrage (es ist keine Indexierung vorgesehen)

3.3. Die Finanzienmg der un Rahmen der sechsten Staatsreform 
neu übertragenen, materiellen Kompetenzen

Die Fmatffiierung dex neuen matenellen Zustandigkeiten, die im Zuge der sechsten Staats­
reform auf die Deutschsprachige Gemeinschaft ubertragen wurden, beruht auf densei- 
ben Grundsatzen, die un FSG fur die beiden aaderen Gememschaften vorgesehen smd, 
vorbehaltkch der Existenz emer speziftschen Mittelausstattimg Mit anderen Worten Die 
Deutschsprachige Gemeinschaft: erhalt von der Foderalbehorde verschiedene spezifische 
Fmanzrahmen, mit denen sie ihre Zustandigkeiten m den Bereichen Kmdergeld, Gesund- 
heitspfiege fur altéré Menschen, Gesundheitspftege und Personenhilfe, Justizhauser und 
Krankenhausmvestitionen fmanzieren kann Die Fmanzierung dieser neuen matenellen Zu- 
standigkaten erfo^t uber fôderale Dotanonen, die gemaB Art 5%duodeaes des Gesetzes vom 
31 Dezember 1983 jahriich m den a%ememen Ausgabenhaushalt der foderalen Behorde
aufgenommen werden

Tabelle 4 Voq der Foderalbehorde an die Deutschsprachige Gemeinschaft gezahlte Dotanonen im jahr 2023 
(einschlieGlich der wahrschemlicheo Salden in Bezug auf die Abrechnungea des Jahres 2022)

la Euro 2023

Kmdergeld 60 617 421

Gesundheitsfùrsorge fur altéré Menschen 38 466 290

Gesundheitsfùrsorge und Personenhilfe 8 146 290

Justizhauser 873 690

Krankenhausmvestitionen 706 706

Krankenbausinveatitioflen

22 Art ZZundeaes des Gesetzes vom 31 12 1983, emgefugt durch Art 17 des oben genannten Gesetzes vom 
19042014
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In Euro 2023

Abzug von Investmonsausgaben fur Krankenhauser -4 113 000

Zusatzhche Mîttel 7 000 000

Senator 135 000

Gesamt 115 945 397

Quelle Begrundungeo des allgememen Ausgabenhaushalts fur das Haushaltsjahr 2023, Dotaüoaen 
und Akavitatec. der komglichen Famille, Parlamentsdok, Kammer, 2022-2023, Nr 55-2933/2

Seit 2015 wird den drei Gememschaften sowie der Gememsamen
sion m Brussel eme Dotadon gezahlt, um die Ubertxagung von Kmdergeld, Geburtsbei- 
tulfen und Adopnonspraxnien zu fînanzieren Der Grundbetrag fur die Deutschsprachige 
Gemeinschaft wurde fur 2015 endgulog auf 42 561 048 € festgelegt Ab 2016 wird der pro 
Teilstaat fesigelegte Betrag jahrlicb mdexierc und an die Entwicklung der Emwohnerzahl 
zwischen 0 bis 18 Jahren des )eweiiigen Gliedstaats sowie an 25 % der tatsachlichen Wachs- 
tumsrate des Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukts angepasst Im Jahr 2023 wurd die geschatzte 
Dotaüon fur die Deutschsprachige Gemeinschaft auf 58 773 635 € geschatzt (ohne den 
Saldo fur das Vorjahr) 24

332 Gesundbeitsfùrsorge fur altéré Menscherr'

Seit 2015 -wird den Gememschaften, einschlieBlich der Deutschsprachigen Gemeinschaft, 
und der Gememsamen Gemeinschaftskommission m Brussel eme Dotaüon zur Fmanzie- 
rung der Übertragung der Zustandigkaten im Bereich Gesundheitsfursorge fur altéré Men- 
schen hewilligt Alten- und Pflegeheime, Semorenheime, Tagespflegezentren, Kurzzenpfle- 
gezentren, isoherte genatnsche Dienste und Beiiulfen fur die Altenhilfe

Der Grundbetrag der Dotaüon an die Deutschsprachige Gemeinschaft fur 2015 wurde 
endgulug auf 22 523 981 € festgelegt Im Jahr 2016 wurde die Dotaüon der Gemeinschaft 
entsprechend der Indexierungsrate, 82,5 % der Wachstumsrate des Pro-Kopf-BIP und dem 
Wachstum der Bevolkerung uber 80 Jahre m jeder Gemeinschaft angepasst Ab 2017 wer- 
den die Parameter fur die Entwicklung dieser Dotaüon geandert, um eme Beteiligung der 
fodenerten Teilstaaten an den Kosten der Alterung zu ermoglichen (Begreazung des Pro- 
zentsatzes der Wachstumsbindung) Im Jahr 2023 wird die Dotaüon fur die Altenpflege 
auf 37 734 868 € geschatzt26

23 Art. 47/5 des FS G und Art 58terdeaes des Gesetzes vom 31 Dezember 1983
24 Hrnzu kommen 1 843 786 € als wahrscheinlicher Saldo m Bezug auf die Abredmuag fur das jahr 2022, ws- 

gesarat also 60 617 421 €
25 Art 47/7 des FSG und Art S&qsnndtaes des Gesetzes vom 31121983
26 Dazu kommt der voraussichtliche Saldo fur 2022, der auf 731 422 € geschatzt wud, also msgesamt 38 466 290 €
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Seit 2017 sind die Dotaüonen fur „Semoren“, „Gesundheitsfursorge“ und „Krankenhaus- 
mvesüüonen“ indexiert und an 65 % der realen Wirtschaftswachstumsrate gebunden Den- 
noch ist ein besonderer Mechamsmus vorgesehen, um einer ausgewogenen Verteilung der 
posiaven Folgea eines starkeren Wirtschaftswachstums zwischen der foderalen Behorde 
und den fodenerten Teilstaaten Rechnung zu tragen So wird, wenn die tatsachliche Wachs­
tumsrate des BIP 2,25 % mcht uberschreitet, die Bindung an das Wachstum des Grundbe- 
trags auf 65 % begrenzt Sollte die Wachstumsrate des BIP hmgegen uber 2,25 % kegen, be- 
tragt die Bmdung an das Wachstum des Grundbetrags 100% desjemgen Anteils des realen 
Wachstums, der 2,25% ubersteigt

33 3 Gesundheitsfursorge undPersonenbetreuung

Seit 2015 erhalt die Deutschsprachige Gememschaft eme Dotation mit einem Grundbe­
trag von 5 695 663 C27 28 fur die Finanzierung der ubertragenen Kompetenzen im Bereich 
der Gesundheitsversorgung und der Personenbetteuung Im Jahr 2016 wurde die Dotaüon 
indexiert und an 82,5 % des realen Wirtschaftswachstums gekoppelt AuBerdem wird die 
so erhaltene Dotaüon ab demselben Jahr auch jahrkch an die Entwicklung des Anteils der 
Deutschsprachigen Gememschaft an der Gesamtemwohnerzahl Belgiens angepasst Die 
Parameter fur die Entwicklung dieser Dotaüon sind seit 2017 verandert, damit eme Beteih- 
gung der fordenerten Teilstaaten an den Kosten der Alterung emgefuhrtwerden kann (siehe 
Exkurs supra) Die Hohe der von der Foderalbehorde an die Deutschsprachige Gemem­
schaft gezahlten Dotaüon wird fur das Jahr 2023 auf 7 901 326 € geschatzt26

334 IShcht-akademische Krankenhauser

Den Gememschaften wurde die ZustandigkeitfuxBau-, Renovierungs- und GroBmstandhal- 
tungsarbeiten an der Krankenhausmffastruktur ubertragen, so dass sie die Entscheidungen 
treffen konnen, die sie m Bezug auf Instandhaltung \md Invesüüonen fur angemessen hal- 
ten Seit 201 ô29 sie - ebenso wie die Gemeinsame Gememschaftskommission. m
Brussel - eme Dotaüon zur Finanzierung der somit ubertragenen Zustandigkeiten (Kran- 
kenhausm&astruktur und medizmisch-techmsche Dienste) 30 * * Der endgulnge Grundbetrag 
der Dotation wurde fur das Jahr 2Q16auf 603 768 505 € festgelegt Die Gesamtmittel wur- 
den anhand eines Scfalusseîs, der als „zugekssene Betten pro m2“ bezeichnet wird, m zwei

Die Finan^ierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Ryknrs Beteiligung der Deutschsprachigen Gemeinschaft an den Kosten des A.ltems

27 Art SSsexdeciei des Gesetzes vom 31 12 1983
28 Hmzu kommt der wahrschetahche Saldo m Bezug auf die Abrechnungen des jahres 2022, der auf 245 482 € 

geschatzt wird, d-h msgesarot 8 146 808 €
29 Art 47/9 des FSG
30 Nachdem die Zustandigkeit am 01 07 2014 ubertragen wurde, waren die betroffenen fodenerten Teilstaaten

in der Lage, den Ubergang zu gewahrleisten und zum 01 01 2016 neue Regeln uber die neue Finanzierung
aufeusteüen
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Dotadonen (akademxsche Krankenhauser und mcht-akademische Krankenhauser) aufge- 
tedt Auf der Grundkge dieses Schlosseis wurde die Dotaaoa also in zwei Taie aufgeteilt31

- ein akadermschex Teil in Hohe von 15,60% der Dotation, d b 94,2 Mio Euro,

~ em mcht-akademischer Ted, der 84,40 % der Dotation entspncht, d h 509,6 Mio Euro

AnschkeOend wixd jede Dotaaon nach emern Schlussel ..régionale oder gemeinschaft- 
liche Bevolkerung" aufgeteilt Da die Deutschspraduge Gememschaft auf ihrem Gebiet 
keine akademische Einnchtung hat, erhalt sie logischerweise nur eine Dotation fur mcht- 
akadermsche Kkankenhauser Der endgulage, fur 2016 festgeiegte Gnmdbetrag beiauft sich 
auf 3 466 198 € Ab 2017 wurden die Parameter fur die Entwicklung dieser Dotation ge- 
andert, um eme Beteikgung der fodenerten Teilstaaten an den Kosten der Alterung einzu- 
fuhren {siebe Exkurs suprd) Der geschatzte Betrag dieser Dotation un Hausbalt 2023 der 
Deutschsprachigen Gememschaft betragt 4 674 478 €

Es ist vorgesehen, dass die Foderalbehorde im Auftrag der Gemeinschaften die Fi- 
nanzierung der Investmonen in die InÊcastruktur und die medizinisch-techmschen Kran- 
kenhausdienste gewahrleistet, sofern bestimmte Bedinguxxgen erfullt sind32 Diese Regel 
garannert somit einen Übergang, insbesondere unter Berucksicbügung von Invesütionsent- 
scheidungen, die auf foderaler Ebene getroffen wuxden Jedes Jahx werdeo die Ausgaben 
des Foderalstaats fur Investmonen in Krankenhausern, die in den Zustandigkeitsbereich 
der einzelnen Teilgliedstaaten fallen, von den ;eweiligen Dotationen an diese Gliedstaaten 
abgezogen. Der auf diese Weise von der Dotation an die Deutschspraduge Gememschaft 
abgezogene Betrag wird fur das Jahr 2023 auf 4 113 000 € geschatzt, 'vas einer geschatzten 
Nettodotauon von 561 478 € fur das Jahr 2023 entspncht33

B 3 5 Justi^bauser

Im R.ahmen der sedisten Staatsreform mirden die Jusnzhauser an die Gemeinschaften 
ubeitragen, Zur Finanziervmg der daroit verbundenen Kompetenzen erbalt die Deutsch- 
sprachige Gememschaft einen Betrag von 602 058 € 34 Seit dem Jahr 2016 mirden die be- 
treffenden Mittel )ahrhch mdexiert und an die tatsachkche Wachstumsrate der Wirtscbaft 
angepasst Daniber hinaus werden sie entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Aufga- 
ben erhoht Em Sicherheitsnetz ist vorgesehen, wenn die Zabi, der von jeder Gememschaft 
m Ausfuhrung von foderalen Beschlussen durchgefuhrten Aufgaben, schnelier steigt als die 
Entwicklung der bewiHigten Finanzrmttel Das erste Haushalts^ahr, fur das dieser Mecha- 
msmus angeweodet wurde, war das Jahr 2019 Die Umseczung des Sicherheitsnetzes fuhrte 
zu emer Erhohung der Dotationen fur 2019 sowohl fur die Franzosische Gememschaft aïs

31 Art 47/9 § 3 FSG
32 Art 47/9 §4 des-FSG und Art S&.vptiesdta/s des Ge$etzes vota 3\ 12 2983
33 Hrnzu kommt der voraussichtliche Saldo der Abrechnungen fiir das Jahr 2022, der auf 145 229 € geschatzt 

wird
34 Art SZaclodeaes, Abs. 1, des Gesetzes vota 31 12 1983 Dieser Artikel verwast auch auf die Modalitaten der 

Eotwicldung sowie das Sidjerheitsnetz, die un FSG fur die beiden anderen Gemeinschaften vorgesehen sind 
(Art 47/10 Abs 2 und 3 FSG)
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auch fur die Deutschsprachige Gememschaft. Der Betrag fur die Dotation .Justizhauser" 
wird fur 2023 auf 848 413 € geschatzt35 33

3.4. Der Gemeinschaftssenator313

Das instituùonelle Abkommen fur die sechste Staatsreform sah vor, dass der Sénat an die 
neue Staatsstruktur angepasst wird. So wurde er nach den Wahlen mi Mai 2014 in eine 
Kammer der fodenerten Teilstaaten umgewandelt Der neue Sénat zahlt nur noch 50 Sena- 
toren, die von den Teilstaaten ernannt werden, sowie 10 koopGerte. Es gibt also keine di- 
rekt Gewahlten und keme- Senatoren de jure mehr Die mederlandische Spxachgruppe setzt 
sich âus neunundzwanzig Senatoren aus dem flamischen Parlament37 und sechs kooptierten 
Senatoren zusammen Die fcanzosischspracbige Gruppe verfugt uber zwanzig mdirekt ge- 
wahlte und vier koopüerte Abgeordnete, von denen zehn Senatoren aus dem Parlament der 
Franzosischen Gememschaft (davon drei aus Brussel) und zehn Senatoren aus den Regio- 
nen Wallomen (8) und Brussel (2) stammen Die Deutschsprachige Gememschaft stellt ih- 
rerseits emen Senator Der Sénat ist kem permanentes Gremmtn mehr, sondern wird je nach 
Bedarf emberufen Die Kompetenzen smd staxk emgeschrankt Sie beschranken sich fast 
ausschlieChch auf insütuîionene Problème (Erklarung zur Verfassungsaaderung, Anderung 
von Verfassungsarokeln, mit besonderer Mehrheit verabschiedete Gesetze und Gesetze m 
Bezug auf die Monarchie)38

Fur Senatoren aus den fodenerten Teilstaaten sieht Art 71 der Verfassung vor, dass 
ihre Vergutung von demjenigen Parlament ubernommen wird, das sie emennt39 40 Dies gilt 
auch ftir die Deutschsprachige Gememschaft. Die Fmanzierung dieser Entschadigung ist 
Gegenstand emer foderalen Dotation zugunsten der Deutschsprachigen Gememschaft So 
sieht Art 60/«r des Gesetzes vom 31 Dezember 1983 vor, dass seit den Regionalwahlen 
von 2014 „der Deutschsprachigen Gememschaft jahrlich em Betrag zugewiesen wird, der 
der Entschadigung entspncht, die em vom Wallomschen Parlament bestxmmter Senator 
erhalt" Dieser Betrag wird im Jahr 2022 auf 136 000 € geschatzt4Û

3 5. Dotation «GroBenvorteile"

Das Gesetz vom 31 Dezember 1983 wurde 2015 dahingehend geandert, dass der Deutsch­
sprachigen Gememschaft eme spezifîsche Zusatzausstattung gewahrt wird.41 Diese bat ih-

35 Hmzu kommt der voraussichtliche Saldo fui die Abrechoungen voa 2022, der auf 25 278 € geschatzt wird, 
■slso uisgesarat 706 706 €

36 Art 60ler d&i Gesetzes vom 31 12.1983
37 Emer dieser 29 Sitze karm ]edoch au emen Brusseler Regioualpohoker vergeben werden
38 Fm-weitere Emzelheiteti siehe Uyttendaele/Verdusseu 2015,779-796
39 Im Gegensatz zu den ubogen Teilgliedstaaten sind die Parhmentstmtgheder der DG mcht Berufspolioker 

und erhalten keme Vergutung, die vergleichbar ware mit jenen der Abgeotdaeten anderer Gemeinschaften 
oder Regtonen Es handelt sich hier um eme Pauschale, die mcht eiaem Gehalt entspncht Die emzigen Mit- 
glieder, die eine voUeZulage beziehen, smd der Parkmentsprasidentundder eraannte Gemeinschaftssenator.

40 Gesetzentwurf mit dem ahgemeitten Aosgaberbaushalt fur das Haushaits’,ahr 2023, Pari Dok., Kammer, 

2022-23, Nt 55-2932/1
41 Gesetz vom 26 12 2015 zur Anderung des G31 121983 DG, BS 08 09 2016
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ren Grund m der sehx genngen GroCe dieses fodenerten Tedstaats Er sieht sich daher 
mit unvermeidbaten Kosten kontrontiert (Personal, das die deutsciie Sprache beberrscht, 
Entwxcklung und Wartung von deutscbspradugen Computeisystemen), die auf einex zu- 
mindest schmalen Basis abgeschneben werden. Mit anderen Worten Die Deutschsprachige 
Gememschaft ist mcht in der Lage, die gleichen GroBeuvorteile 2m erziekn vne die beiden 
anderen Gemeinschaften

Das Pnnzip dieser zusatzlichen Dotation wurde in einem neuen Axt S&viczes unter ei- 
nem Kapitel VIto (mit der Uberschnfr „Verschiedene finanzielle Mittel“) im Gesetz von 
1983 verankert- Die Deutscbspraduge Gememschaft erhalt demnach 3 M10 Euro fur das 
Jahr 2015 und 7 M10 Euro jahrhch seit 2016 Eme Indexierung dieses Betrags oder eme 
jahrliche Anpassung an das Wiitschaftswachstum ist mcht vorgesehen 42 Die betreffenden 
Mittel werden jahrhch m den ahgemeinen Ausgabenhaushalt der foderalen Behorde emge- 
stellt

3 6. Übergangsmechanismus43

Eme der Ideen, die der Reform der Finanzierung der fodenerten Teilstaaten bei der letz- 
ten msatutionellen Reform zugrunde lagen, bestand dann, die Einhaltung des sogenannten 
Nicht-Verarmungspnnzips zu gewahrleisten Dies fand semen Niederschlag m der Etn- 
fuhrung emes Übergangsmechanismus, der sicherstellen sollte, dass die Deutschsprachi­
ge Gememschaft ab der Umsetzung der neuen Finanzierungsmechamsmen (2015) uber 
ausrachende Fmanzmitteî verfugt, wobei die Bedurfmsse rm Zusammenhang mit den neu 
ubertragenen matenellen Kompetenzen bexucksichügt wurden

Wie bei den anderen fodenerten Teilstaaten sollte mit dem Übergangsmechanismus si- 
chergestellt werden, dass im Jahr 2015 (dem Jahr der Umsetzung der Reform)

- jeder Tedstaat Mittel erhalt, die mindesteas den Mitteln entsprechea, die in den vor der 
sechsten Staatsreform geltendec Fmanzierungsmechamsmen vorgesehen sind,

- jeder Teilstaat bei der Finanzierung der neuen ubertragenen matenellen Zustandigkeiten 
weder Gewinner noch Vedierer ist und somit von Anfang an uber Mittel veifugt, die 
seinea Bedurfmssen entsprechen, dies gilt unbeschadet der anderen mit der Reform 
verfoîgten Ziele, namhch der „gerechten Finanzierung41 von Brussel, der Beteikgung der 
fodenerten Teilstaaten an der Samerung der offentlichen Finanzen, der Aufteilung der 
aus der Alterung resulüerenden Lasten und der Übernahme von Verantwortung fur das 
Kltma durch die Regionen.

42 Bei den Vorbereitungsarbeiten stellte die Hausbaltsimmsteon klai, dass die Foderakegierung disse fehlende 
Indesierung und Anpassung an das Wachstum als einen Teil der Beteiligung der DG an der Samerung der 
offendichen Finanzen und am Veranrworrungsbatrag fur die offenûidien Remen betrachte (s Pad. Dok., 
Kammer, 2015-2016, Nr 54-1478/3,5 5)

43 Axt 5&no/sodtaes des Gesetzes vom 31 1Z1983
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In Euro 2015

Kindergeld (Art S'ènovodeaes § 1, Abs 1 des Gesetzes vom 31 Dezember 1983) 8 807 074

Gesundheitsfiirsorge fur altéré Menschen (Art. Sènoiwdeaes § 1, Abs 1,2) -1 340 352

Gesundheitsversorgung und Hilfe fur Personen (Art 58noi>odeaes § 1, Abs. 1, 3) 2 564324

justiz (Art. SSnouodeaes § 1, Abs 1, 4 des Gesetzes vom 31 Dezember 1983) 98 256

Krankenhausinvestmonen (2016) (Art Sènomdeaes § 2) -1 048 511

Gesamt 9 080 791

Quelle Auf der Grundlage der makrookonomischen Parameter, die un Rahmen 
der Verhandlungen uber die Gesetzestexte verwendet wurden

In Tabelle 5 smd die Schatzuogert der verschiedenen Taie des Ubergangsmechams- 
mus der Deutschsprachigen Gememschaft fur jede ubertragene Kompetenz aufgefuhrt 
Wenn der Betrag des Übergangsmechanismus posiov ist, dann wird sein Betrag jahilich 
von dem zugewieseaec Teil der SNP-Emoahmen44 der Deutschsprachigen Gememschaft 
abgezogen Wenn der Betrag des Übergangsmechanismus negativ ist, dann wird sem Be­
trag (als absoluter Wert) jahrhch zu dem zugewiesenen Teil der Emnahmen aus der Steuer 
auf naturkche Personen fur die Gemeinschaften hinzugefugt Der endgulüge Betrag des 
übergangsmechanismus fur die Deutschsprachige Gememschaft wird fur 2015 auf 9,1 M10 

Euro geschatzt, da dieser Betrag posiov ist, wird er von den der Deutschsprachigen Ge- 
meinschaft zugewiesenen Mitteln abgezogen

Der Betrag des Übergangsmechanismus wird zehnjahre lang (2015—2024) konstant ge- 
halten, bevor er in den folgenden zehn Jahren (2025—2033) schnttweise abgebaut wird 45 46 
Er lauft im Jahr 2034 aus Mit anderen Worten Der Übergangsmechanismus wurde nur 
einmal geschatzt, namlich im Jahr der Umsetzung der Reform Danach wird ex zehn Jahre 
lang ohne jeghche Indexierung konstant gehalten Ab 2025 wird er hnear um 10% pro Jahr 
reduziert, bis er 2034 ganz auslauft44

3.7. Haftungsmechatusmus fur Pensionen

Die Verhandlungsfuhrer der msotutionellen Vereinbarung uber die sechste Staatsreform 
hielten es fur notwendig, die fodenerten Teilstaaten starker an den Haushaltskosten der 
Alterung zu beteiligen Der un Sondergesetz vom 5 Mai 200347 vorgesehene Mechamsmus 
zur Haftung fur die Renten wurde daher angepasst und im Sonderhnanzierungsgesetz48 so-

44 Art hZnocôdeaej^ 3 des Gesetzes vom 31 1Z1983
45 Art. hinouodeaes, § 3 des Gesetzes vom 31 12 1983 gemaB Art 48/1, § 4 des FSG
46 Art Vinovodecies § 2 des Gesetzes vom 31 12 1983
47 Soodergesetz vom 05 05 2003 zur Emfuhrung emer neuen Berechnungsmethode fur den Verantwommgs- 

beitragzu Lasten besotnmter Arbeitgeber des offentlichen Sektors,BS 15 05 2003

48 Art (s’îsquinqunsàers FSG
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wie, was die Deutschspractuge Gememschaft betnfft, im Gesetz vom. 31 Dezerabei lOSî-15 
veraniiert

Das betreffende Haftungssystem wurde daher angepasst, wodurch em Beitragssatz er- 
reicht werden soüte, der jenem Sozialbeitrag entspacht, den jeder Arbeitgeber fur seine 
Arbataehxner in das Rentensystem einzablt (der ,rAxbatgebersozialbeitrag“) Dieser Satz 
betragt derzext 8,86 % und kann zu emem spateren Zeitpnnkt angepasst werden Diese An- 
passung erfolgt îinear und scbnttweise bis 2033 (in Wirklichkeit 2028, da die fodenerten 
Teilsraaten an den Lasten der Alterung beteiîigt smd)

Tabelie 6 Verantwortuogsbeitrag Peosioo 2015—2023 der Deutschspradugen Gememschaft

274 Btnoft Bayenit / Marc Bourgtacs

Veraûtwortungsbeicrag Pension

2015 881347

2016 978 547

2017 1 075 746

2018 1 172.946

2019 1 270 145

2020 1 367 345

2021 1 821 765

2022 2 459 651

2023 3 331 168

Quelle Art ôQquaterdts Gesetzes vom 31 Dezember 1983

Fur die Jabre 2015 bis einschlieûlich 2020 waren die Verantwortungsbeitrage der Deutsch- 
spractugen Gerûemschaft direkt im Gesetz vom 31 Dezember 198350 auf der Grundlage 
der im Sondergesetz vom 5 Mai 2003 festgelegten Berechnungsmodalitaten festgelegt 

Seit dem Jabr 2021 wird der Verantwortungsbeitrag errmttelt, indem em Prozentsatz auf 
die Lohnsumme )edes Teilstaats im Vorjahi angewandt vnxd Dieser Beitrag pro Teùstaat 
ergibt sich, mdem der Beitragsprozentsatz, der auf die von dem betreffenden Teilstaat im 
Vorjshi gezahlte Lohnsumme angewendet wird, jedes Jabr um em Zehntel erhobt ■wird, um 
im jabr 2028 8,86 % zu erreichen

Der jahrhche Verantwortungsbeitrag |edes Teilgbedstaats wird seit dem Haushalts- 
]abr 2022 ûach Absprache mit den betroffeaen Regierungen per Komgîichem Eriass fest- 
gelegt Der jahrhche Verantwortungsbeitrag wird von den zugewiesenen Teden der SNP- 
Einnahmen jedes betroffenen Teilstaats abgezogen

AuBerdem wird der Haftungsmecbanismus bar Pensionen geandert, um die Beteiligimg 
der fodenerten Teilstaaten an den Kosten der Alterung zu berucksichogen (verkurzter Zeit-

49 Art GOjsaftrdes Gesetzes vom 31 121983
50 Art GOfaaftrdes Gesetzes vom 31 12 1983
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raum - 2028 statt 2033 - fur die schnttweise Anpassung des Verantwortuogsbeitrags an den 
„Sozialbeitrag der Arbeitgeber“)

3.8. Die Beteillgung an der Saniening der Staatsfinaozen und an 
den Kosten der Alterung im Rahmen der sechsten Staatsreform

Die Deutschspractuge Gememschaft beteiîigt sich, wie die anderen fodenerten Teilstaaten, 
an der Saruerung der offendichen Fiaaozen Imjahr 2014 wurde ihr Beitrag auf 453 432 €51 52 
von insgesamt 250 Mio Euro geschatzt Dieser einmabge Beitrag wurde von der damais gul- 
agen allgememen foderalen Dotation abgezogen ^ In den Jabren 2015 und 2016 wurde der 
Beitrag der Deutschsprachigen Gememschaft auf 2,16 Mio € von msgesamt 1,25 Mrd € 
bzw 4,32 Mio € von msgesamt 2,5 Mrd € festgelegt Dieser Beitrag wird endgulng vom 
zugewiesenen Teil der SNP-Emnahmen53 abgezogen und bat daher strukturellen Charakter 

Daruber hmaus wird von der Deutschsprachigen Gememschaft, wie von den anderen 
fodenerten Teilstaaten, verlangt, dass sie sich an den Kosten der Alterung beteiîigt Im Ge­
setz vom 31 Dezember 1983 smd mehrere Mechamsmen vorgesehen, um dieses Zxel zu 

verwirkhchen.

- Angleichung des Beittagssatzes fur statutansche Mitarbeiter an den Beitragssatz fur ver- 
traghche Mitarbeiter, um das Ziel von 8,86 % bis 2028 (und mcht wie ursprunghch ge- 
plant bis 2033) zu erreichen,

- Fur die Gememschaften wird die Wachstumsrate der Dotaaonen fur die Gesundhats- 
versorgung (einschlieBlich Krankenbauser) und fur die Altenpfîege ab 2017 von 82,5% 
auf 65 % gesenkt Wie bereits erwahnt, ist jedoch em besonderer Mechanismus vorge- 
seben, um emer ausgewogenen Vertalung der positrven Fo%en emes starkeren Wirt- 
schaftswacbstums zwiscben dem Foderalstaat und den fodenerten Teilstaaten Rechnung 
zu tragen (siebe Kasten oben)

Teil II: Die Übertragung von Finanzmitteln von der 
Wallonischen Région auf die Deutschsprachige Gemeinschaft54

Art 139 der Verfassung siehtvor, dass die Wallomsche Région die Ausubung ihrer Zustan- 
digkeiten im deutschen Spracbgebiet ganz oder teilweise auf die Deutschsprachige Gemem­
schaft ubertragen kann. Zur Fmanzierung dieser Ubertragungen erhalt die Deutschsprachi­
ge Gememschaft Dotatioaea, deren Hohe und Entwicklungsparameter im Rahmen von 
Verhandlungen mit den wallomschen Behorden festgelegt und m den entsprechenden wal­
lonischen und deutschsprachigen Dekreten formahsiert werden Im ursprunghchen Haus- 
haltsplan der Wallonischen Région fur das Haushaltsjahr 2023 werden diese Dotaaonen auf 

91 Mio Euro geschatzt

51 Art 90 des Gesetzes vom 3112 1983
52 Dotation wie m Art Sfisepties des Gesetzes vom 31 12 1983 festgelegt
53 Art SSnemes des Gesetzes vom 31 121983
54 Fur eme detaillierre Analyse der vetschiedenen Zutcalungen, siehe Bayenet/Bourgeois/Darte 2017, 445-456
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Tabelle 7 Vba der Wallotuschea Région an die Deutsciispachige Gemeinscbaft ubertrageae 
^ctei ira Raiunen der Übertragucg der Ausubung von Kompetenzen (a Euro)

Zusatzhche Mine] m der Deutscbsprachigen Gememsdiaft 1497 000
Schultransport 75 000
Ramnplaiiung 2 588 00055
Unterkuaft

5 104 000
Energie 1 067 000
Untergeordnete Befûgmsse 34 532.000
Beschaftigung 43 502 000
Telekommurukation 75 000
Denkmaler und Landschaften 2 572 000
Gesamt

93 036 000
Quelle Entwurf eaes Dekrets, dsi» den allgememen Ausgabeahausbali dtr Wallomschen Région 

Bzi das Hzasbdàijahs: 2023 enthalt, Wallowvdies Parlament, 2022-2023, Nr 1135

Bis heute wurde die Ausubung der folgenden regionalen Kompetenzen auf die Deutsch-
spraduge Gememscbaft ubertragen5(i

- seit dem 1 Januai 1994 Denkmaler und Landschaften57, zu denen seit dem Jahr 2000 
Ausgiabungen binzukommen,56

- seit dem 1 Januai: 2000 diei Aspekte dei Beschafugungspobûk (die Venmtdung von 
Axbeitnehmern, Programme zur Wiederbeschafùgung von ni dit beschafegten Ar- 
beitssuchenden und die Anwendung der Hormen fur die Beschaftigung auslandischer 
Arb eitnenmer) .s<> Am 2 Juli 2015 legte eine gemeinsame (wallomscbe und deutschspra- 
cbige) Regienmgssitzung die Modalitaten fur eine vreitere Ubertiagung det Ausubung

55 Zuta Zeitpankt der Fertigstelhing diesec S tu die stellte sida lieraus, âass es zwiscbea der Wallomschen Région 
imâ der DG eine Meinungiverscluedeniieit uber die Schatzung der Dotation gibt

56 Vgl den Amkel tuenu von Beknessien 2023 Siehe bienrt au ch den Beitrag von Dumont 2023 (beide in 
diesem Heft)

57 Vollonisches Dekret vota 23 12 1993 zwecks Ausubung der Befiignisse der Wallomschen Région in der An- 
gelegenheit Denkmaler und Landschaften durdi die DG, BS 12 021994, Deutschsprachiges Dekret vom 
17 011994 ewecks Ausubung det Befagnisse der Wafloaischen Région in der Angelegenheit Denkmaler und 
Landschaften durch die DG, BS 16 03 1994

58 Wallomsches Dekret vom 06 OS 1999 zrvecks Ausubung der Befûgmsse der Wallomschen Région in der An­
gelegenheit Beschafaguûg und Ausgrabungen duicb die DG, BS 03 07 1999,DeutsdaSprachages Dekret vom 
10 05 1999 uber die Ausubung der Bêfugmsse der Wallomschen Région la der Angelegenheit Beschaftigung 
und Ausgiabungen durch die DG, BS 29 09 1999

59 Wallomsches Dekret vom 06 05 1999 zmecks Ausubung det Befûgmsse der Wahomscben Région in der An- 
gelegenheitBeschafnguûgundAusgrabungen durch die DG, BS 03 07 1999, Deutschsprachiges Dekret vom 
10 051999 zwecks Ausubung der Befûgmsse der Wallomschen Région in der Angelegenheit Beschaftigung 
und Ausgiabungen durch die DG, BS 29 09 1999
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von Kompetenzen im Bereicb Beschaftigung von der Wallomschen Région auf die 
Deutschsprachige Gememscbaft fest, und zwai ab dem 1 Januar 2016 Das neue De­
kret60, das aus dieser poktischen Emigung hervorgegangen ist, sieht die Ubertiagung der 
Ausubung aller Zustandigkeiten im Bereich „BesctLafügung“ von der Foderalbehorde 
(im Rahmen der sechsten Staatsreform) auf die Deutschsprachige Gememscbaft vor, 
mit Ausnahme der Zustandigkeit fur «Dienstleistungsschecks” Diese Bereiche erganzen 
die bereits von dei Deutschspracbjgen Gememscbaft ausgeubten Kompetenzen,

- am 1 Januar 2005 die Kuchenfabnken, das Bestattungs- und Beerdigungswesen, die 
Vervtaltungsaufsicbt uber die Gemeinden, die plunkommunalen Pobzeizonen und die 
aus deutscbsprachigen Gemewden bestebenden Interkommunalen sowie die Fmanzie- 
rung der Gememden,61

- am 1 Januar 2014 der Tounsmus in semer Gesamtheit imd der Zugang zu 
Touflsmusberufen,62

- am 1 Januar 2015 die gesamte Matene, die sich auf die kommunalen Korperschaften 
bezieht,63

- nach dem 1 Januar 2020 bestimmte Aspekte des Systems fur Wohnungswesen, Raum- 
planung und Energie.64 * *

60 Wallorusches Delcret vom 17 12 2015 zwecks Anderung verschiedener Dekrete im Hinbhck auf die Aus- 
ubung besrrfnrotef Befûgmsse der Walloaischen Région m der Angdegenheit Beschaftigung und Ausgrabun- 
gen durch die DG, BS 29 12 2015 Mit diesem Dekret wird das waUomsche Dekret vom 06 051999 zwecks 
Ausubung der Befûgmsse der Wallomschen Région m der Angelegenheit Beschaftigung und Ausgrabungen 
durch die DG grundlegend geandert

61 Wallomsches Dekret vom 27 05 2004 zwecks Ausubung besnmmter Befûgmsse der Wallomschen Région 
durch die DG in der Angelegenheit der untergeordneten Befûgmsse, BS 16 06 2004, Deutschsprachiges De­
kret vom 01 06 2004 zwecks Ausubung besnmmter Befûgmsse der Wallomschen Région durch die DG m der 
Angelegenheit der untergeordneten Befûgmsse, BS 39 102004

62 Wallomsches Dekret vom 27 03 2014 zwecks Ausubimg der Befûgmsse der Wallomschen Région m der An­
gelegenheit Tounsmus durch die DG, BS 10 04 2014, Deutschsprachiges Dekret vom 31 03 2014 zwecks 
Ausubung der Befûgmsse der Wallomschen Région in der Angelegenheit Tounsmus durch die DG, BS 
25 04 2014

63 Wallomsches Dekret vom 28 042014 zwecks Anderung des Dekrets vom 2705 2004 zwecks Ausubung 
besnmmter Befûgmsse der Wallomschen Région durch die DG m der Angelegenheit der untergeordneten 
Befugasse, BS 04 06 2014, Deutscbspraduges Dekret vom 05 05 2014 zwecks Anderung des Dekrets vom 
01 06 2004 zwecks Ausubung besnmmter Befûgmsse der Wallomschen Région durch die DG m der An- 
gelegenheit der untergeordneten Befûgmsse, BS 18 07 2014 Ausgenoromea sxnd Provtnzea, plunregionale 
Gemeindevefbanden und Gemeindeagglomerationea und -vefbaûde.

64 Wallomsches Dekret vom 06 05 2019 zwecks Ausubung der Zustandigkmten der Wall oms chéri Région m 
der Angelegenheit Raumordaung und besnmmter damit verbundener Angeiegenheiten durch die DG, BS 
23 07 2019, Dekret vom 06 05 2019 zwecks Ausubung besnmmter Zustandigkaten der Wallomschen Région
m der Angelegenheit Energie durch die DG, BS 23 07 2019, Wallomsches Dekret vom 02 05 2019 zwecks
Ausubung der Zustandigkeiten der Wallomschen Région m der Angelegenheit Wohnungswesen durch die 
DG, BS 23 07 2019 Vgl auch das wallomsche Dekret zwecks Zusummung zum Kooperanonsabkommen 
vom 1411 2019 zwischen der Wallomschen Région und der DG zwecks Ausubung der Zustandigkaten in 
der Angelegenheit Raumordnung und besnmmter damit verbundener Angeiegenheiten, BS 23 12 2019 Die 
entsprechenden Dekrete wurden parallel dazuvon der DG vecabschiedet
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In Bezug auf den Bereich Tounsmus ist die Situation etwas besondets gekgert Im Zuge der 
sechsten Staatsreform wurde die Zustandigkeit fur den Tounsmus von den Gemeinschaften 
auf die Regionen ubertragen Infolgedessen bestand die Gefahx, dass die Deutsdasprachige 
Gememschaft aïs Kollateralschaden ihre diesbezuglichen Befugmsse vedieren wurde Aus 
diesem Grand wurde sehr schnell beschlossen, Art 139 der Verfassung m Anspruch. zu. 
nehmen, darmt die Wallomsche Région, die auf der Grundlage des Sondergesetzes vom 
8 August 1980 uber institutionelle Reformen neu zustandig wurde, die Ausubung der Zu- 
standigkeiten im Bereich Tounsmus im deutschsprachigen Gebiet an die Deutschsprachige 
Gememschaft ubertragi65 Mit diesem Ubertragungsakt wax keine Übertxagung von Fmanz- 
mitteln verbunden, da die Deutschsprachige Gememschaft bereits vor der sechsten Staats­
reform fur diese Matene zustandig war.

Eine solche Situation ist oicht neu Tatsachlich wurde un Zuge der dntten Staatsre­
form von 1988 die Zustandigkeit fur Denkmaler und Landschaften, die seit 1971 (fur 
die Deutschsprachige Gememschaft seit 1983) bel den Gemeinschaften lag, regionahsiert 
Begrundet wurde dies mit der Nahe dieser Zustandogkeit zur Stadt- und Raumplanung 
Es dauerte dann sechsjahre, bis die Deutschsprachige Gememschaft diese Zustandigkeit 
durch Dekrete, die auf der Grundlage von Art 139 der Verfassung erlassen wurden, wie- 
der ubernahm 66

Zu den Dotaaonen im Zusammenhang mit diesen Kompetenzubertragungen kommt 
eroAusgleich hinzu, der mit den Mechamsmen der ficanziellen Soiidgntarzusammenhangfj 
die zwischen der Wallomschen Région uod der Franzosischen Gememschaft emgefohrt 
wurden Die Wallomsche Région unterstutzt die Fxanzosische Gememschaft ânanziell m 
Bereichen, in denen kem Aqurvalent zugunsten der Deutschsprachigen Gernemschaft vor- 
gesehen ist (insbesondere mfolge der 1993 geschlossenenAbkommen von Saint-Quentin) 
Als Ausgleich stelic die Wallomsche Région der Deutschsprachigen Gememschaft jahrlich 
1,5 Mio Euro zur Verfugung Dieser Betrag ist weder mdexiert noch m emem Dekret 
festgelegt

Die Deutschsprachige Gememschaft exhalt auch un Rahmen von Kooperattonsabkom- 
men Mittel seitens der Walloaischen Région So ist un Rahmen des Kooperanonsabkom- 
mens vom 26 November 1998 zwischen der Wallomschen Région und der Deutschspra­
chigen Gememschaft eine Beteihgung der Wallomschen Région an der Fmanzierung des 
Schultransports67 sowie un Bereich der Telekommumkation vorgesehen Die mit diesen

65 Dekret vota 27 03 2014 rwecks Ausubung der Zustandigkeiten der WaHomsclien Région m der Angelegen- 
heit Tounsmus durch die DG, BS 10 042014, Deutschspracfcuges Dekret vom 31 03 2014 zwecks Ausubung 
der Zustandsgkoîen der Wsllooisdien Région in det Angelegenheit Tounsmus durch. die DG, BS 25 04 2014

66 WaUonisches Dekret vom 23 12 1993 zwecks Ausubung der Zustandigkeiten der Wallomschen Région m der 
Angelegcahac Denkinaler und Landschaften durch die DG, BS 12 02-1994, Deutschspraçhiges Dekret vom 
17 01 1994 zwecks Ausubung der Zustandigkateo derWaLomscheo Région in der Angelegenheit Deakmalet 
und Landschaften durch die DG, BS 16 03 1994 Vgl Behrendt/Vrancken 2014,35-64

67 Wallomsches Dekret vom 06 05 1999 zwecks Genehrcugung des ^obalea KoopeianoQsabkommens zwi- 
schen der WnEomschea Région und der DG, uoterzeichnet m Eupea am 26111996, BS 21 081999, und 
deutschsprachiges Dekret vom 1005 1999 zwecks Genchmiguag des Kooperatronsabkotomens zwischen 
der Wallomschen Région und der DG, unterzeichnet in Eupen am 26 11 1998, BS 21 08 1999 Sieheauch das
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beiden Koopetaaonsabkommen verbundene jahrhche Dotation betragt 150 000 € Es muss 
jedoch darauf hmgewiesen werden, dass das Kooperauonsabkommen im Bereich Telekom­
mumkation deizeit mcht umgesetzt wird, da es keine neuen fmauaerbaren Projette gibt 
Diese Betrage smd mcht mdexiert68

Du Fuiangitrung der Deutschsprachige!! Gememschajt

Teil IÏI: Ziokunftsperspektiven: Denkbare Entwicklungen des 
deutschsprachigen Modeils und seiner Finanzierung

Seit vielen Jahxen auBern die Vertreter der Deutschsprachigen Gememschaft den Wunsch, 
dass sie die regionalen (und provmzialen) Kompetenzen auf eme von der Wallomschen 
Région (und der Psovmz Luttach) vollig unabhangige Weise ausuben karm Der Prozess der 
Bildung einer „Gememschaft-Region“ ma deutschen Sprachgebiet hat un Ubngen langst 
durch die Übertragung der Ausubung regionaler Kompetenzen auf der Grundlage von 
Art 239 der Verfassung begoanen.

Im Gegensatz zu den beiden anderen Gememschaften beschxankt sich das Gebiet der 
DeutstEspiachigea Gememschaft auf eme Sprachregion, iras die KonkreOsierung der Be- 
fugmsubertragung und deren Umsetzung erleichtert Ihr Bestreben, eme „Gememschaft- 
Region“ zu werden, konnte sich m mehreren Szenanen vollziehen Ziei dieser Studie ist es 
mcht, die polmschen und rechtkchea Folgen der verschiedenen Modelle zu untersuchen69 70 71, 
sondern die wichügsten Folgen und Schwerpunktbereiche m Bezug auf die Fmanzierung 

zu ermitteln TO
Die finanziellen Mittel der Deutschsprachigen Gememschaft basieren hauptsachlich auf 

DotaConen Die Verfassung (Art 170, §2,Abs 1) weist den Gemeinschaften, emschheBlich 
der Deutschsprachigen Gememschaft, jedoch eine eigene Steuerbefugms zu- Al pnort verfu- 
gen sie uber eme aügememe und umfassende Besteuerungshefugrus und booléen dater/ede 
beheb^e Steuer emfohren Diese Handlungsfteilieitwird jedoch durch Art 170,§2,Abs 2 
der Verfassung emgeschrankt, der es dem foderalen Gesetzgeber ermogheht, - nachweis- 
hch erforderhche - Ausnahmen von dieser Steuerautononne vorzusehen So untersagt em 
Gesetz vom 23 01 19897! (Art 1) sowohl den Regionen als auch den Gemeinschaften die 
Erhebung von Steuem m Angelegenheiten, die Gegenstand einer Besteuerung durch den 
Staat smd-72 Diese non bis in idem genannte foderale Regel hat zur Folge, dass die Reichwei-

Veiembarucgsprotokoil zwischen der Regierung der Wallom--chen Région uod der Regieruag der DG uber 
Telekommumkation uod Mediea, das aro 11 06 1999 geschlossen wurde.

68 Die DG erhalt ebeofaüs emeo Zuschuss un Rahmea des Programma Digitale Schule (79 000 €) Diese Mine! 
solleo das Engagement der wallomschen Région bel der Fmanzierung voa Projekten Digitale Schule by Di­

gital Walloma treffen
69 Fur eice ente Analyse siehe u. a Bayenetu-a 2019
70 Vgl Dumont 2023 (in diesem Heft) Diekucftige, moghehe Beschaffenheit eines Belgien zu viertnach MaS- 

gabe des Modeils „4+l“ wird hier unter Berucksichugung des Brussder Raums geschddert
71 Gesetz vota 23 0Î 19fi9uberdie SxeuezkompeecnzgetnaBArt 110, §§ 1 und 2 der Verfassung, BS 24 01 1989
72 Die Regionen und Gemeinschaften mussen auch davon absehen, Steuerzuschlage (^centimes additionnels1*) 

zu Saruera und Abgabea zugunsten de» Staates zu etheben odet Nachlasse auf diese zu gewahren Eme 
Ausnahme besteht in Bezug auf Mineralole gemafi der Kooperaaonsvereinbarung vom 25 07 2018 uber
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te der Steueiautonomie der fodeiaien Teùstaaten, die direkt auf Art 170, § 2 der Verfas- 
sun§ basiert, sehr stark emgegreazt wird73 So konnte das Verfassungsgencht beispielsweise 
die Steuer auf Femsehwerbung, die die Franzosische Geœeinschaft 1996 emzufubxen be- 
schlossen batte, aufgrund der Feststellung, dass diese Matene bereits der Mebrwertsteuer 
unterlag, fox mchag erklaren74 (Urteil Nr 4/98 vom 21 Januar 1998) Daruber hinaus wird 
die Umsetzung der Steuerbefogms dadurch behmdert, dass die Franzosische und die Flami- 
sche Gememschaft ketoe ausschkeBbche terntonale Basis auf dem Gebiet der zweisprachi- 
gen Région Brussel-Hauptstadt haben Somit ist es for die beiden groBen Gemeinschaften 
de facto unmoghch, Steuern einzufobren, wie von der Verfassung worthch vorgeseben. Sie 
haben daher keine Mogkchkeit, ihre Einnahmen zu erhohen, auBer durch die Aufoahme 
von Krediten75 Dies ist bel der Deutscbsprachigen Gememschaft mcht der Fall, die uber 
em genau deâmertes und exklusives Gebiet verfugt. Wie bereits erwahni; stoBt sie jedoch 
an die Grenzen der fbderalen Regel non bis tn idem, die sie dazu zwmgt, im Rahxaen jeder 
steuerhchen Immttve jene ,dMatenen“ zu idennfizieren, die noch mcht besteuert werdea 

Dies vorausgeschickt, sollten mehrere alternative Szenanen in Betracht gezogen werden, 
die mogkcherweise Gegenstand der nachsten mstituüondlen Diskussionen sein werden

4. Szenario 1: Eine Deutschsprachige Gemeinschaft, 
die (auch) régionale Kompetenzen ausübt

Das erste Szenano knupft an die derzemge Situation an. Art 139 der Verfassung wird umge- 
setzt, so dass die Deutschsprachige Gememschaft un deutscbsprachigen Gebiet letzthch aile 
maîenelkn Zustandigkeiten der Wallomschen Région ausubt Dieses Modell ist am leichtesten

die Durchfuhruog imd Fmanzierung der Bodensamerung von Tankstellen und Tardes fur Dieselkraftstoff 
zu Heizzwecken Daruber hinaus behalt Art 2 dieses Gesetzes vom 23 01 1989 den Regtoaea - also unter 
Ausschluss des Foderalstaates und der Gemeinschaften — die Zustandigkeit fur die Besteuenmg von Wasser 
und Abfall vor

73 Diese Einschrankung wird ubngens durch eine weitere foderale Regel non bis tn idem erganzt, die ihrerseits un 
FSG enthaltenist Art 11 des FSG verbieter den Gemeinschaften undRegionen-auBer in genau defimeaen 
AusnahmeMen - die Erhebung von Steuem m Bereichen, die Gegenstand einer Besteuerungnach dem FSG 
smd (d h. die „Regionalsteuem“ nach Art 3 des FSG sowie die SNP und die MwSt)

74 Verfassungsgencht 21 01 1998, Nr 4/98 (https //wwwcoast-courtbe/public/f/1998/1998-004fpdf) 
„B7 2 Der Genchtshof stellt fest, dass die Verbrettung der WerhungmWkldichkeit Gegenstand esner dop- 
pelten Besteuenmg ist Einerseits wird eme foderale Steuei; die Mehrwertsteuer, erhobea, gemafl Arr 18, 
5 1, 14, des Mehrwertsteuergesetzes, der die .Leistungen von Rundfunlc-, Femseh- und Telekommunikaa- 
onsunternehmen' dieser Steuer unterwirft, anderersats eme Gememschaftssteuei; die strange Steuer, gemaû 
Art 62, § 1, des Dekrets vom 25 07 1996, das ,eme Steuer auf Femsehwerbung, die von einem Femsehver- 
anstalter ausgestrahlt wird”, festlegt In beiden Fallen ist es derselbe Gegenstand, der vom Foderalstaat und 
von der Franzosischea Gememschaft besteuert wird, namlich die Ausstrahlung einer Werbebotschaft durch 
ernen Fernsehveranstalter"

75 Fur Flandem wied diese Einschrankung tesiwsise durch die Tatsache a-usgegkchen, dass die regionalen und 
gememschafthchen Emheiten insctunonel] und haushaJrsrechmsch entemander versdimolzen siad Die 
Einnahmen aus der regionalen Steuerautonomie flieBea sowohl m die regionalen aïs auch m die gemem- 
schaftlichen Zustandigkaten, was un frankophonen Raum mcht der Fall ist
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umzusetzeo, da es weder eme Aaderung der Verfassung noch der instmitLondlen Sonder- 
gesetze erfordert

Die Übertragung der Ausubung der betreffenden Kompetenzen wurde mit Dotationen 
einhergehen, deren Hohe und Entwicklungsparameter zwischen der Deutschsprachigen 
Gememschaft und der Wallomschen Région ausgehandelt werden mussten - so wie es heu- 
te der Fall ist

Die Schwache dieser Option hegt m den Grenzen der Übertragungen, die auf der 
Grundlage von Art 139 der Verfassung erfolgen konnen. Diese Bestunmung deckt zwar 
die matenellen Zustandigkeiten ab, die derzeit noch von der Wallomschen Région wahrge- 
nommen werden, schemt aber mcht geagnet, die Ubernahme der Steuerbefugms, die den 
wallomschen Behorden laut FSG zusteht, durch die Deutschsprachige Gememschaft zu 
rechtferOgea So schemt emerseits die Deutschsprachige Gememschaft m Bezug auf ihr 
Gebiet mcht mit der Ausubung der ausschheBhchen Vorrechte rechaen zu konnen, uber 
die die Région m Bezug auf die regionalen Steuem mi Smne von Art 3 des FSG ver- 
fogt (Grundsteuer, Emtragungs- und Erbschaftssteuei, Vexkehrs- und Zulassungssteuern 
usw). Andererseits kann mcht die Rede davon sein, dass die Ausubung der Befogms, die 
regionalen Steuerzuschlage („cenGmes additionnels'4) auf die SNP festzulegen und das Sys­
tem der Steuerausgaben zu andern, die dieser letztexen Steuer eigen smd (z B die Steuexer- 
maBigungen und -gutschnften m Bezug auf Diensdeistungsschecks oder auch die Ausgaben 
for den Erwerb oder die Eibaltung der eigenen Wohnung), ubertragen wird In Bezug auf 
die „abgeleitete“ régionale Besteuenmg wurden deutschsprachige Emwohner also weiterhm 
demselben Rechtsrahmen unterhegen wie andere wallomsche Emwohner Was die „eige- 
ne“ Steuerautonomie der Deutschsprachigen Gememschaft betnfft, uber die diese auf der 
Grundlage von Art 170, § 2 der Verfassung direkt verfugt, so ist bereits bekannt, dass ihre 
Umsetzung auf zahlreiche Hmderwsse und Schwiengkaten stoBt (foderale Regel non bts tn 
idem) Die Idee, das von Art 139 der Verfassung gebotene Potenzial zu verüefen, bedeutet 
daher, dass es for die deutschsprachigen Behorden prakosch keme Aussicht auf Steuerau­
tonomie gibt Im Ubngen erfordert dieses Szenano mittelfnstig eme Abstunmung und eme 
Verembarung uber die Aufteilung der wallomschen Schulden, die bislacg zum Teil zuguns- 
ten der Emwohner der Deutschsprachigen Gemeinschaft entstanden smd

5. Szenario 2: Eine Deutschsprachige Gemeinschaft, 
zu der eine Deutschsprachige Région hinzukommt

Das zweite hier vorgeschlagene Szenano bemhaltet die Schaffong emer vierten volhvemgen 
Région, die ausdruckhch m der Verfassung vorzusehen ware Sie ware Txagerm der regiona­
len matenellen und steuerhchen Kompetenzen im Gebiet der deutschsprachigen Région Dies 
erfordert neben emer Verfassungsanderung auch die Anderung des Sondergesetzes vom 
8 August 1980 uber msntuaondle Reformen sowie des FSG

Nach dem derzeiugen Stand der Dmge sieht Art 137 der Verfassung vor, dass die Fran­
zosische Gememschaft und die Fkmische Gememschaft die Ausubung der Zustandigkeiten
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der Walloflischen Région bzw der Fiamischen Région ubemehmea konnen Km foderales 
Sondergesetz muss die Bedingungen und Modalitateo dafur festlegea Auf dieser Rechts- 
grundkge wurde auf flamischer Seite eine Zasammeolegung dei Insutudonen (Pasiament 
uod Regierung) und des Haushalts vorgenommen76 Es ware denkbar, die Verfassung daiun- 
gehend zu andero, dass die Deutscbsprachige Gememscbaft kunfdg aile Kompetenzen der 
neu gescbaffenen Deucschsprachigen Région ausubec kann Das Modell fur diese „fusio- 
merte“ Einbeit ware also das der Fiamischen Gememschaft, mit dem zusatzlichen Vorteil 
der terntomlen Idenùtat zwischen Région und Gememschaft auf der deutschsprachigen 
Seite Wïe un Norden des Landes wurde ein groCer Vorteil Hsnn besteben, dass die re- 
gionalen Steueremnahmen fur die Aufgaben sowohl der Région (StraÛen, Wobnungsbau, 
Raumordnung usw) als auch der Gememschaft (Bildung, Kultur usw) mobdisiert werden 
konnten77

Fur diegemeinschctfthchen Kompetenzen smd zwei Fmanzienmgsmodeîle denkbar die un- 
veranderte Beibehaltung des derzeiügen Systems der Deutschsprachigen Gememschaft, wie 
oben zusammengefasst, oder die Option einer voüstandigen Angleichung an das Fmanzie- 
nmgssystem der beiden anderen Gemeinschaften (der Franzosischen und der Fiamischen) 
Zwar wurde bereits im Rahmen der sechsten Staatsreform eme gewisse Annaherung vot- 
genommen, doch die Méthode zur Berecbnung der Grundbettage der zugewiesenen Telle 
an den MwSt- und SNP-Einnahmen ist fur den deutschspraduge Ghedstaat nach wie vor 
unterschiedlich Fin einheitbches Fmanzierungsmodell fur die drei Gememschaften wurde 
die Losung techmscher Fragen im Zusammenhang mit den Vertedungsschlusseln und den 
oben genannten Grundbetragen erfordern.

Was die Fmanzierung emer neuen deutschspxaciugen Regtû.v bemfft, ware eme Aaglei- 
chung an die Fmanzierung der dra anderen Regionen (Wallomen, Brusseî und Flandetn) 
denkbar, wobei das FSG angepasst werden musste Dies wurde sich auf die finanzielîen Mit- 
tel der walloruschen Région auswuken Auf der Grundlage der ubertragenen Zustandigkei- 
ten muss em Vergieich zwischen den im derzeittgen FSG festgelegten FmanzierungsqueDen 

dem Qgenen Bedarf der Deutschsprachigen Région zur Deckung der zuvor von der 
Walloruschen Région umgesetzten Pohüken vorgenommen werden

Der neue deutschspraduge Teilstaat wurde uber eme echte Steuerautonomie m Bezug 
auf die eigenen xegionalen Steuern (Art 170, § 2, Verf), die regionalen Steuem im Sirme 
von Art 3 FSG (tinter der Vbraussetzung, dass sie im deutschen Sprachgebiet angesiedelt 
smd) und die régionale SNP (fur Steuerpflicbnge mit steuerkchem Wohnsitz im deutsch- 
sprachigen Gebiet) verfugen Unweigerhch wird sich (ba den regionalen Abgaben und ggf 
bel den regionalen Steuern) die Frage nach der Finnchtung einer deutschsprachigen Steuer- 
verwaltong stellen Was die Regionalsteuem im Sinne von Art 3 des FSG betnfft, fur die der

76 Icn Zugederinsanjaondien Reform vos 1993 wurde Art 1, § 4 Soadetgesetz zur Refbrm der Iflsatueonefl, 
der dea Tîîasfes RsgiOû-GerûesnKiïi& &s deo. S\ider> des Landes eisaogLtiite, au^ebobeo, so âass dieser 
Vorgaog unmoglich wurde

77 Der Mecharusmus der Vergememschaftuog bedeutet, dass die frété Venveûduog der Einaaluaeo, die den fo-
deaerten Behorden in den Art 17S bis 177 der Verfassung zucrkannt wird, l,nichtnui,si?nerÀa/liderHa>xshslte,
sondem auch SQvucbin dem Haushalt der Getnemschaft uod dem der Région openert11 (Etgec 1990,24)
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Offentkche Dienst der Wallonie bereits den ,JDienst££ leistet (Spiel- und Wettsteuer, Steuer 
auf U’nterhaltungsautomaten, fmmo bihenvotsteuer, Verkehrs- und Zukssungssteuern}78 *, 
wird man daher ihre Ubernahme (fur die un deutschen Sprachgebiet lokahsierten Regional- 
steuern) dutch die deutschsprachigen Verwaltungsstellen m Betracht ziehen xnussen Dies 
kann die Frage nach Gtoûenvorteilea aufwerfen — die noch schwienger ist als die Frage m 
Bezug auf die Région Brussel-Hauptstadt75 — und nach moglichen wunschenswerten Ko- 
operationen mit den Steueramtern der Région WaRomen

Die Festlegung der Grundbettage fur die im FSG vorgesehenen Dotauonen durfte a 
pnon keme Problème bereiten, da dieser Rrozess mit kemer zusatzlichen Übertragung von 
matenellen Kompetenzen emhergehen wurde Es geht ledighch darum, die fur die Aus- 
ubung der regionalen Kompetenzen besümmten Mittel auf vier statt drei Regionen zu ver- 
teilen Auf die deutscbsprachige Région wurden dieselben Schlussel angewendet wie auf die 
drei anderen Regionen, darunter hauptsachlich der „Steuerschhissel“, d h der Ertrag der 
foderalen SNF auf dem jeweihgen Gebiet der emzeînen Regionen Zur Ennnerung' Das 
Kntenum fur die terntomle Anbmdung der SNP ist der steuediche Wohnsitz am 1 Januar 
des Besteueruogsjahres Mit anderen Worten Die deutscbsprachige Région wurde ihrenTeil 
am Kuchen entsprechend der relativen Hohe der SNP-Einnahmen vomhren Emwotmem 
erhalten. Dies ist angesichts der Besondexhaten des Arbatsmarktes in der Deutschsptachi- 
gen Gememschaft mcht unproblexnaasch

Dieser Markt zachnet sich durch groBe mterne, aber auch internationale Pendlerstrome 
aus- Sie werden sich zwangsUufig negatw auf das Fmanzierungsmodell der neuen deutsch­
sprachigen Région auswirken Wie bereits hervorgehoben wurde, werden die SNP-Emnah- 
men auf der Grundlage des Steuerwohnsitzes ermittelt, und die beiden Hauptfinanzierungs- 
quelien der Regionen — die régionale SNP und die zugewiesenen Telle der SNP® - hangen 
von diesem terntonalen Ergebms ab Angesichts der konkreten Struktunerung dieser Stro- 
me besteht jedoch die Gefahr, dass das Kuchenstuck der deutschsprachigen Région dadurch 
proporaonal geschmalert wird Um diese Situation genauer zu beurteilen, mussen mterne 
und mternationale Pendlerstrome getrennt betiachtet werden, da. sie im belgischen Steuer- 
recht unterschiedlich erfasst werden

Ijnter „Bmnenpendlerstromen“ versteht man die Fahrten innerhalb Belgiens von natur- 
hchen Personen, deren Arbeitsort m emem anderen Sprachgebiet aïs ihrem Wohnort hegt 
Befiudet sich der Arbatsort im deutschen Sprachgebiet, spncht man von „Empendlem“, 
und wenn Personen mit Wohnsitz m der Deutschsprachigen Gememschaft m emem ande­
ren Sprachgebiet arbeitec, werden sie als ,A-uspendler“ bezeichnet „Internationale Pend-

78 Der FOD Fiaaazen vetwalrer die^e Steuem verwaJmngstechmscb nicbt inehr und es ist undenkbai, dass er 
diese Dienstleistung als Folge der Schaf&ing der Deutscbsprachigen Région ubernehmen wird

79 Diese Fragec werden aocb schwienger zu beantworten sein, wenn die Deutscbsprachige Région (wie auch 
die Walîotasche Regwo) den Dienst der regioaahsierren Hintragungs- und Erbscbaftssteuer ubemnnmt {die 
heute noch in Walloruen und Brussel vom FOD Fmanzen verwaltet wird)

80 Diese zugewiesenen Antale der foderalen SNP, die nach dem Steuerschlùssel venait werden, smd die Do- 
taaon „Beschafagung“ (Art 35h FSG) und die Dotacon ,3teuerausgaben“ (Art 33deaes FSG), nu denen 
gegebenenfolls der Mecharusmus der naaonalcn Sokdactat (Art 48 des FSG) hinzufcotnrpc
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lerstrome“ beziehen sich au£ die taglichen Pendierbewegungen zwischen dem deutscheo 
Spracbgebiet und einem anderen Staat aïs Belgien von Arbeitnehmem, die in diesem ande- 
reo Staat ^Empendler'1) bzw in diesem Spracbgebiet ^uspendler^) -wobnen-

Tabeile 8 Innerregionale Pendlerstiome ont Berug zui Deutschbprachigen Gememschaft

Empendler Ausprendler Saldo

Fhndem 232 350 118

Brussel 54 290 236

Wallomen S 611 3108 -2 503

Gesamt 5 897 3 748 -2149

Quelle Laudesamt fur Sozmle Sicfieckeit202081

Was die mternen Pendlerstrome zwiscben der Deutschsprachigen Gememschaft und der 
zweispracbigen Région Brussd-Hauptstadt betnfft, so stehen un Jabr 2020 290 Auspend- 
lern 54 Empendler gegenuber, was einem Nettosaldo von 236 Auspendlem entspncht (Lan- 
desamt fur Soziale Sicberheit 2020) Mit anderen Worten, in diesem Rabmen und bel un- 
verandexter Tendenz œusste die tnogbche deutscbsprachige Région gemaB Art OAquater des 
FSG zur Zablung der zugunsten der Région Brussel-Hauptstadt vorgesehenen „Pendier“- 
Ausstattung beitiagen Diese Pendler -wurden namkch mcht mebr als wallomsche Pendler 
betracbtet werden Die Pendlerstrome, die zwiscben dem luedetkndiscben und dem deut- 
schen Spracbgebiet stattffnden, ergeben eine Zabi von 118 Auspendlem Die Pendlerstrome 
mit dem ffanzosischen Spracbgebiet (Rest von Wallomen) weisen dagegen einen Saldo von 
2 503 Einpendlern auf (Tabelle 8) Die Gesamtbeit der Pendlerstrome zwiscben den drei 
einsprachigen Regioneo belauft sich sonut auf 2 267 Empendler DiÆ Deutscbsprachige Ge- 
meinschaft ist sormt Nettoimporteur von wallomschen (fcanzosiscbspracbigen) Arbeitskraf- 
ten, was fast 10% der Gesamtzabl der im deutschsprachigen Gebiet beschafugten Arbeit- 
nebmei entspncht (die sich 2020 auf 22 599 belief, Landesamt fiir Soziale Sicherbat 2020) 

Diese Daten sind zwai auf nationale! Ebene mcht sebr bedeutend, aber finanzieü be­
tracbtet im Gebiet deutscber Sprache ailes andere als unbedeutend Denn fur die Zwecke 
der Berecbnung der regionalen Einkommensteuer der naturlichen Personen und der an 
die Regionen rucfcubertragenen Teilbetrage aus foderalen Steuern wird die Steuer auf das 
Einlcnmmerv das eine in Belgien wohnen.de und erwerbstatige, natudiche Per soc. bezieht, an 
das Gebiet der Région geknupft, in der sie ihren steuerbcben Wobusitz bat Dies bedeutet 
konkret, dass, obwobl dieEinkunite der 5 897 Einpendlerihre Quelle im deutschspracbigeQ 
Gebiet baben, die Emnabmeri aus forer besteuerung àecjemgen Beboràen zugutekommen, 
auf deren Gebiet sie wobnen, d h den Regionen Wallomen, Flandern und Brusseî-Haupt- 
stadt Sollte diese Situation in Zukunft fortbestehen, d h das Nettoergebms der mternen 
Pendlerstrome zwiscben den einsprachigen Regionen im Wesendichen gleichbleiben, wird 
der deutscbsprachige Ertrag der SNP — der die Emnahmen der regionalen SNP und ibren

81 Osfb«lgiea ta. Zshlea, Muusreaum der DG Belgieas, Februar 2022, bttps //ostbeigieo mzahlea be
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Anteil an den zugewiesenen Teilbetragen der Einkommensteuer beemflusst - nacbbalag 
beeintrachtigt werden. Hmzu kommen Mebxausgaben fur ofifendiche Dieosdostungea, die 
diesen emieisenden Arbeitnehmem angeboten werden, ohne dass diese uber ihre SNP ei­
nen fînanziellen Batrag dazu leisten Dennoch erzeugen diese Arbeitnehmer durcb ibren 
Koasvm von Waxen und Dienstleistungen m der deutschsprachigen Région Ruckflusse in 
die deutscbsprachige Wirtscbaft

Um dieses spezifiscbe Ungleicbgewicht zu bebeben, konnten zwei Losungen in Bettacbt 
gezogen werden Erstens konnte eme Ausglechsdotation vorgesehen werden, die speziell 
auf die Beziebung zwiscben der Wallomschen Région und den deutschsprachigen Behorden 
abgestimmt ist Zweitens konnte eme „BmneQ.pendler'‘-Dotad.on emgefuhrt werden, die 
sich an der bei der secbsten Staatsreform zugunsten der Région Brussel-Hauptstadt ge- 
schaffenen Dotation onenaert (Art Odquater FSG) Die Brusseler „Pendler“-Dotation soi! 
den Beitrag der Brusseler Regionalwirtschaft zum belgischen BIP besser widerspiegeln, was 
fur eme entstehende deutscbsprachige Région schwienger zu recbtfertigen ware. AuBerdem. 
Wahrend die m Brussel arbeitenden Pendler sowobl aus der walloniscben als aucb aus der 
flamischen Région kommen, wobnt die groBe Mehrheit der m der deutschsprachigen Régi­
on arbeitendea Pendler im èanzosiscben Spracbgebiet Wenn der deutschsprachigen Région 
der Nutzen emer Dotation fur „Bmnenpeadler“ zuerkannt wurde, ist mcht auszuscbbeBen, 
dass diese Dotation die Form emes bonzontalen Finanztransfers zwiscben der wzlloaischea 
und der deutschsprachigen Région annehmen wurde In dieser Hmsicbt ist es mcht sicher, 
ob die walloniscben Behorden bereit waren, eine zusatzliche Belastung zu tragea

Zweitens Was die internationalen Pendlerstrome betnfft^, gibt es mebr Auspendler als 
Empendler So betragt die Differenz zwiscben den Empendlerstromea (536) und Auspend- 
lerstromen (4 850) zwiscben der deutschsprachigen Région und Deutschland 4 314 Aus­
pendler, die Auspendlerstrome aus der deutschsprachigen Région nach Luxemburg bdiefen 
sich auf 4 470 Arbeitnehmer, und die Auspendlerstrome zwiscben der deutschsprachigen 
Région und den Niederlanden ergaben em Ergebms von 60 Auspendlem, wahrend die Zabi 
der Empendler fur die beiden letztgenannten Lânder vernachlassigbai ist Die Deutschspra- 
cbige Gemeinscbaft ist also em Nettoexporteur von Arbeitskraften

Aucb dieses Pbanomen bat erhebbche finanzielle Auswirkungen Auf intemationaler 
Ebene ist das Kntenum fur die Ankcupfung emes Steuerpfiicbügen an die bdgiscbe SNP 
bei Fmlmnftpn aus Erwerbstaügkeit mcht der steuediche Wobnsitz (im Gegensatz zur m- 
nerstaathcben Regelung, die den deutschsprachigen Behorden hier einen Vorteil verschaffen 
wurde), sondern die Quelle der Einkunfte GemaB den büateralen Doppelbesteuerungs- 
abkommen zwiscben Belgien und jedem der Staaten, in die im deutscben Spracbgebiet 
wobnende Pendler empendeln (Deutschland, Luxemburg und die Niederlande)82 83, werden

82 Ostbelgien in Zahlen, Mimstenum der DG Belgtens, Februar 2022, https //oitbelgien inzahlen be
83 AbfcomiBea zwiscbea detn Komgitzcb Belgtea uad der Bucdesrepublik DeutsdilaDd zur Vexmeiduag der 

Doppelbesieuerungeu und zur Regelung verschiedecet anderer Fragea auf dem Gebiete der Steuern vota 
Einkommen und vom Vercaogen, emschiieClich der Gewerbesteuer und der Grundsteuem, unterzeicbnet m 
Brussel am 11 0419(57, Art 23 § 2, BS 30 07 1969 (Geaebavguagsgesecz vom 09 07 39(59, BS 30 07 39(59), 
Abkoanceo zwiscben dem Koaigradi Belgien und dem GroBherzogtum Luxemburg zur Vermeidung der
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die Berufseiakunfte der 9 380 Auspendler54 ausschheBlich in dem Staat besteucrt, m dem. 
sic arbeitea, obwohl sie an deutschea Sprachgebiet wohnen Zum Gewmnausfall, der der 
Deutschsprachigen Gememschaft bereits durcb ihren Teü an der fodexalen SNT? entsteht, 
konnte aufgrund des Nettoergebmsses der mternaaonalen Pendlerstrome (9 380 Auspefld- 
ler) em weiterer Gewmnausfall haizukommen, proporaonal zum Anteil der regionalen SNP 
und der verschiedenen au£ der foderalea SNP basierenden Finanzressourcea

Dieses zusatzliche Ungleichgewicht konnte auf verscbiedene Weise ausgegbchen wer- 
den Em ers ter Ausgleich konnte auf der Embeziehung von Etokommen auslaodischer Her- 
kunft in dxe Berechnungsweise des Steuerschlussels beruben.84 85 86 Da die auf diese Einkunfte 
gescbuldete Steuer zunachst m die Berecknung der SNP einflieCt, um dann m Form einer 
SteuerermaBigvmg (ErmaBigung fur Einkunfte auslandiscber Herkunft - Art 155 Emkom- 
mensteuergesetzbuch 1992ïc) von dieser ■wieder abgezogen zu werden, vmrde es ausreichen, 
sie als bekannte GroBe bel der Aufteilung der zugewiesencn Teik der SNP auf die Regionen. 
zu berucksichagec (oder sogar als Grundlage fur die Berecbnung des regionalen Steuerzu- 
schlags (,,centimes additionnels" zur SNP87)) Em soîcherVorschlagist jedoch aufgrund der 
damit verbundenen grundlegenden Révision des Finanzierungssystems der foderalen Ted' 
staaten, poliosch heikel m der Umsetzung Diese jdeine Révolution wurde die Finanzierung 
und dat Gkiclige.Vfic.tit dei andeien Teshtaaten eihéblacti beemtrachtigen

Eme andere Losung ware, der Deutscbspradugen Région eine Dotaaon zu gewahren, 
die sich an der Dotation fur «internationale Bea.mte“ onentiert, die speziell der Région Brus- 
sel-Hauptstadt zugute komnit88 Damit soilen die Einnabmeausfâlle ausgegkcben ■werden, 
die dadnrch entsteben, dass der belgische Staat Doppelbesteuerungsabkommen abschbeBt, 
wodurch im Ausknd erzielte Berufseinkunfte von Einwobnern des Konigreichs von der

DoppelbesKuerung uad zur Regelung vefsciuedener andeier Fragen auf dem Gebiet der Steuem vom Ein- 
komiaeti uad TOm Veimogesi, unteïzeichüetin Lvaemburg am 17 07 1970, Art. 23, § 2, BS 30 07 1969 (Ge- 
oebŒugungsgesetz vom 09 07 1 969, BS 30 07 1969), 27 01 1973 (Zusmnmungsgesetz vom 14 12.1972, BS 
27 01 1973), Abkomraen zwischea dem Kotugreidi Belgiea und dem Komgradi der Niedetlaode zur Ver- 
meidu-ag der Doppelbesteueruog und wt Verbmderung der Steuerumgebung auf dem Gebiet der Steu- 
eœ vom Einkotntaea und vom Vermogen, unterzeichner in Luxeœburg am 05 06 2001, Art 23, § 1, BS 
2012 2002 (Zustunmungsgesetz vom 1112 2002, BS 20 122002)

84 Das siad fost 31 % der 29 830 Arbeitaebmet, die im deutscben Spiachgebiet -wobnen (die S ultime ergibt sicb 
aus der Addition, der Anzahl der „mcht aüspendelnden" Arbeitneiamer im deutschen Sprachgebiet (22 599- 
2149=20 450) und der bletrozahl der Anspeodler (ÏQteroaaoaale Peadiersttome) (9 380)) Es handelt sich 
iim.emeSd».tzu£ig-joif der Gruodlage de-t vt-Æù bbmavavviii. deiOG veiofîen'àidQtenEiaten, die sich jedoch 
nidit auf djeselben Jabre beziehen. (Maustenum der DG Belgiens, Febtuar 2022, https //ostbelgien inzah 
lenbe)

85 Fur weicere EûW?i<5dungea svebe Bayenet u.a 2019
86 „E»kuiifte, die gemaÛ internaaonaler Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuenuig be&eit sind, 

werden bel der Steuerfestsetzung berucksichügt, die Steuer wird jedoch im Verhalttus zum Anteil der be&ei- 
tea Eiokuntte an dea Gesamteiokuriften gesenkt [ )“

87 Dann mussre die Beredmung der regionalen SNP un FSG geandert werden Die ErmaBigung fur Einkunfte 
aus dem Auslanderfolgtheutenamlich ffrder Anwendungdes Autooomiefaktors, Dut dem die Berechnungs- 
gtundkge fur die Regionalzuschlage bestanmt wird

88 Art 64^w7ir^«ff des FSG
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Steuer befreit -werden89 Damit wurde der hohe Anteil an Grenzgemeinden im deutschen 
Sprachgebiet (sieben von ûeun) sowie die im Vergieicb zu den Auspendîem geonge Zabi 
an Einpendlern - deren Einkommen aus belgischen Quellen in Belgiea steuerpfljchdg ist - 
finanzieli besser berucksichogt werden Eine solcbe Ausstattung wird jedoch schwer zu 
verbandeln sein Erstins wurde die Gewahrur^ eines soicben Ausgîeichs die Beborde(n), die 
die Last zu tragen batte(n), in eine ünanzieU unguuscgere Lage versetzen als die jetage, was 
sich nur schwer mit einer gewissen Vorstellung von Hausbaltsneutralitat vereinbaren lieBe, 
insofern keme Übertragung von ZuStandigkeiten auf dem Spiel stebt Zweitens konnte ein 
idenuscber Mecbamsmus aucb fur die wallomscben und flamiscbenBeboiden geiechtfeitigt 
sein, da diese ebenfalls bobere Auspendler- als Empendlexstrome verzeichnen, was fur sie 
bei unveranderter Sacblage Enanzieli von Nacifed ist90 Sollte eme solcbe DotaQoa gewahrt 
werden, ware es sinnvoll, dass sie von der Fodetalbeboide ausgezablt wurde, da die Em- 
nahmeausfalle fur die deutschsprachigen Beborden auf deren Imtiauven zuruckgehen In 
der iCSQtutJoaelleQ Reabtat Belgiens sOmmen jedoch auch die Regionalparlamente den von 
der Foderakegierung ausgebanddten Doppelbesteuerungsabkommen zu. Wle dem auch 
sei, die Festlegung der Hohe der èaghchen Dotation konnte sich (gegebenenfalls teilweise) 
auf den Betrag der ErmaBigung fur Einkommen aus dem Ausland beziehen, beruhend auf 

der Nettozahl der Auspendler
Bei uaveraûderten Trends wurdea sowohl die intemen als auch die internationalen 

Pendlerstrome unter dem Gesichtspunkt der SNP fur sich genommen emen Einnahmen- 
betrag geaeneren, der objektxv mcht die tatsachliche Finanz- und Steuerkraft der deutsch- 
sprachigen fodenerten Beborden reprasentieren wurde. Dies konnte, wie soeben erkutert, 
durch spezihscbe Dotationen ausgegbchen werden, vorausgesetzt, dass nach einer mogh- 
chen Anwendung des nanonalen Sobdantatsœechanismus noch em Einnabmeausfaîl fur 
den deutschsprachigen regionalen Teilstaat besteht

Fur die m Bczug auf die Steuerkraft schwachsten Regionen ist im FSG namltch ein 
expltziter Sobdantatsmechamsmus vorgesehen Bekanntiich basiert die Verteilung der zuge- 
wiesenen Telle der SNP zwischen den Regionen auf dem terntonalen Ertrag der SNP (Steu-

89 Hier muss Quanctert werden Die m Doppelbesteuerungsabkommen vorgeseheaen Steuetbefremngen Sind 
init einem Progressionsvorbehait versehen Diese auslandischen Emkunfte werden alsO "bei der Bestim- 
muag des Durch sdmi ttssatzes, der auf andere steuerpflichnge Einkunfte anwendbar ist, berucksichagt 
2m Gegerssatz dazu beinhalten die fur internationale Beamte vorgesehenen Steuerbe&eiungeo keinen Pro- 

gîessionsvoibeb.alt.
90 Nach Angaben des Lacdesinsututs fiir Kranken- und Invahdenversicherung (LIKIV) belauft sich das Netto- 

ergebms der internationalen Pendlerstrome fur Wailomen - defimert auf der Gtundlage der Provinzefl, aus 
denen es sich zusamœeasetzt, ufld mcht der Sprachregionen, die es umfesst—am30 06.2022 auf 28 123 Aus- 
peadler Ziebt man von unseter Schatzung den Nettosaldo der Auspendler ab, die un deutschen Sprachgebiet 
leben (8 844), so erhalt man insgesamt 19 279 wallotusche Auspendler în Fkndem behef sich das Nettoer- 
gebms der internationalen Pendlerstrome zum gladaen Zeitpunkt auf 7 590 Auspendler. Der Oberste Rat 
fur Beschafhgung bekrafhg m semem Bcnchc voot Juos 2018 proportions! bfitmditet folgonde Aussage ,Xa 
mobilité régionale et internationale est nettement pAus développée en DG que dans les autres régions" («Die 
régionale und internationale Mobiiitat istin der DG deuthch starkerentwickeltalsin den anderen Regionen") 

(Oberster Rat fur Beschafagung 2018,78)
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erschlussel) Nun ist das duxchsclmitûichc steuerpflichoge Nettoeinkomineü pro Emwoh- 
ner m der Flamischen Région hoher als in den beiden anderen Regioneû,9' was zur Folge 
bat, dass eistere einen gtoBeren Anted dieser Fimazrahmen erhalt Als Ausgleich sieht ein 
als «nationale Solidantat“ bezeichceter Mecbanismus (Art 48 Sondergesetz bezuglicb der 
Finanzierung der Gememscbaften und Regiocen) vor, dass die Region{en), dexen Anteil am 
fbderalen SNP-Gesamtaufkomraeii gennger ausfallt als der Anteil an der Gesamtbevolke- 
rang des Komgreichs, emen Betrag m Hobe von 80 % der festgestellten Differenz zu Lasten 
der Foderalbehotde erhalt (Sokdantat vertikaler Art) în einem Modell mit vier Regionen, 
wurde die neue deutscbsprachige régionale Embeit apnon davon profîueren Nach den un 
ursprunglicheû Haushaît 2023 der Foderalbeborde enthaltenen Daten bectagt der Anteil der 
deutschspracbigen Région an der fbderalen SNP 0,420%, wahrend ihr Anteil an der bel- 
gischen Bevolkerung 0,679 % betragb was eme Differenz zwiscben den beiden Schlusseln 
von 0,258 Prozentpunkten (bzw 61,9 %) ergibt92 Die entstehende deutscbsprachige Région 
wurde nach unseren Schatzuogec von einem Solidancatsbetrag m Hohe von 54 Mto Euro 
profîtieren Dies entspracbe 6,31 % des Sobdantatsmechanismus, von dem die Wabomscbe 
Région (ohne die Schaffung der deutschspracbigen Région) profiaert batte, wahrend die 
Deutschspracbigen nur 2,15% der wallonischen Bevolkerung ausmachen In einem Modell 
mit vier Regionen wurden sich die RessourcenembuBen aufgrund dieses Solidantatsmecba- 
msmus propornonal starker auf die Wallomscbe Région auswirken (Veilust von 6,31 %)

Dennocb spiegelt der gennge Ertrag der SNP auf dem Gebiet der Deutschspracbigen 
Région mcht die tatsachhche Fmanzkraft der Einwohner des deutschspracbigen Gebiets 
wider Tatsacblich wird das duichschmttkche steuerpflichage Nettoeinkommen pro Em- 
wofmerm der Deurschspracbigen Gememschaft im Jabr 2020 auf 19 187 € geschatzt (zum. 
Vergleicb der nattonale Durcbscbnitt begt bel 19 671 € und der wallomscbe Durchschmtt 
ba 18 518 €)93

Egal welches msatuüonelle Modell man wahlt und welche Fmanzierungsmechamsrnen 
man eumchtet- Es giit sicberzustellen, dass nach einem eventueden Befugms- und Mittelzu- 
wachs keine der betreffenden poboschen Korperscbaften uber mebr Mittel verfugt, als fur 
die Ausubung ihrer Kompetenzen notwendig smd (Finanzantonorme), oder sich m einer 
grundsatzhcb ungunsagerea Fmanzlage als zuvor befindet Fur die kunfoge deutscbspia- 
chige Région werden diese Mittel verglicben werden mit dem Bedarf fur die Ausubung der 
jeweiligen Sacbkompetenzen Dies erfordert eine Schatzung der tatsachkchen Ausgaben, die 
von der 'Wallonischen Région auf dem Gebiet der Deutschspracbigen Gememscbaft geta- 
ügt werden, und die potenzielle Ermittlung des ungedeckten Bedarfs Diese Bewertung bat

91 Ira Jahr 2020 scbatzre das Belgische Amt &r Stattstik (Statbd) das durcbschmttliche steuerpSichnge Netto- 
einkommea pro Kopt in der Flamischen Regioa auf 21 078 €, in der Walloaischen Région auf 18 518 € und 
in der Région Brussel-Hauptsttdt auf 15 444 €

92 Zum Vergleich. Der Anteil der Wallomsche Région (ohne deutschspracfcuges Gebiet) am foderalen SNP 
bettagt 27,058% und lix Anteil an der bdgxschen Bevolkerung 30,9386A was esn«n Uatecsdued voa 3,840 
Proîentpunkten (oder 87,6%) entspncbt

93 Statbel 2022
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un Übngen un Anschluss an die übertragung der Ausubung von Zustandigkeiten gemaB 
Art 139 der Verfassuog bereits teilweise stattgefunden

SchkeBlich ist es mcht abweg^ anzunehmen, dass die Kleinheit des Gebiets deutscher 
Sprache sowie andere prakusche Bedenken dazu fuhren konnten, dass die deutschsprachi- 
gen Beborden sich ba der Ausubung besommter xegionaJex Kompetenzen mit der Wdlom- 
seben Région absümmen mussten.94 Zu denken ist hier beispielsweise an die Verwaltung der 
Autobahnen95 (zwei Abschmtte durchqueren das deutsebe Sprachgebiet mit einer Gesamt- 
lange von 29 Kdometern96), die Kilometerabgabe fur Lastkraftwagen97 oder auch der Dienst 
fur besnmmte Regionalsteuern, darunter beispielsweise der Immobihenvorabzug In. Bezug 
auf die regionalen Steuern, deren Dienst von den Regionen ubernommen wurde, konnte die 
Deutscbsprachige Gememschaft mit eine.m ernsthaften Probîem konfronaert werden Der 
Immobilienvorabzug ist eine régionale Steuer un Srnne von Art 3 des FSG, deren Dienst 
von den drei bestebenden Regionen ubemommen wurde. Die Foderalbeborde bzw der 
Foderale Ôffentliche Dienst Finanzen verfugt — im Gegensatz zu emigen anderen regiona­
len Steuern — uber kemen Dienst mebx, der diese Aufgabe betieut Im Falle der Schaffung 
einer deutschspracbigen Région musste der Dienst fur Immobiliensteuervorabzug theo- 
reasch direkt von dieser Région (uber die Organe der Deutschspracbigen Gememschaft) 
wahrgenommen werden Eme solcbe Situation konnte zu orgamsatoeseben Problemen 
fuhien, msbesondere un Hmbbck auf die Emstellung und Ausbildung des Personals, zumal 
keme Bestunniung des FSG die Übertragung von Personal von einer Région (m diesem Fall 
der Wallomschen Région) auf eme andere (in diesem Fall die Deutscbsprachige Région) 
vorsieht, wie es zwiscben der Foderalbeborde und den Regionen der Fallwar

Umbestimmten Schwiengkeiten vorzubeugen, konnten die deutschspxachigen Behor- 
den eine angemessene Zusammenarbat mit der Région Wallonien entwickeln, entweder 
m Form von Kooperationsverembarungen oder durch gememsame Dekrete98 Dennocb 
wurde keme dieser Regelungen die deutschspracbigen Beborden davon entbmden, emen 
gewissen normativen, personellen, matenellen und finanziellen Aufwand fur die — wenn 
auch gememsame - Ausubung ihrer Zustandigkeiten zu betreiben Tatsacblich ist es jeder 
Beborde untersagt, Verembarungen zu treffen oder Dekrete zu erlassen naît der Absicht, 
îbre Zustandigkaten ganz oder teilweise aufzugeben oder sie auf eine andere Beborde zu

94 Dumont/El Berhounu 2017, 60, FN 48
95 Art 6 § 1, X, 1, des Soadergesetzes votn 08 08 1980 uber msatunondle Refottaeo
96 Mimstecum der DG Belgieas, ,D>as ostbelgische StraGeanet?" betp //wwwoscbe^ieristaaittk.be/desktop 

defaultaspx/tabid-2368/6181_read-33578/
97 Deraeit bat die Kilotaeterabgabe far schwere Nutzfahrzeuge to der Région Wallonien seit dem Ûl 042016 

die Form einer Gebubr, die von der Soaeté wallonne de financement complementaire des infrastructures 
(SOFICO — Wallomscbe GeseUscbaft for die Zusatzânanzierung der In&astruktuten) erhoben wird, die als 
junstische Person des offenthehen Redits unter anderem mit der Verwaltung der wallonischen StraGen und 
Autobahnen betraut ist (Dekcet vom 10 03 1994 uber die Grundung der Société wallonne de Financement 
complementaire des Infrastructures, Art 2, § 1, 2, Abs. 2, BS 01 041994, Dekret vom 16 07 2015 zur Em- 
fuhnmg einer Kilometerabgabe zu Lasten der Sehwedasrfahrzeuge &r die Benutzungder StraGen, Art 3, BS 

28 07 2015)
98 Fur eine eingehendere Analyse vgL Bayenet u.a- 2017
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ubertragen^ (ia diesem Faü die Wallomsche Région) Ebenso wemg ware es den deutsch- 
sprachigen Beborden gestattet, mit der Wallomschen Région eine Verembarung ru treffen, 
nm du: die Zustandigkeiten ru ubertragen, die ausscblieClich ibnen rustehen wurden, oder 
um eine vollstandige oder teilweise Finanzierong der damit verbundenen Ausgabeo zu 
erbalten 99 100

Em letztex, mcht unwesenthcher Diskussionspunkt ware scblieBIich die Aufteilung der 
Scbulden zwischen der wailonischec. Région und der deutschspradugen Région infolge der 
Entwicklung regionaler Kompetenzea auf dem Gebiet der deutschsprachigen Région durch 
die Wallomsclie Région

6. Szenario 3: Eine deutschsprachige Behôrde suigeneris
Ein Jetztes alternatives Szeaano ware schlieÆlxch die Schaffung einer „deutscii$pracliigen 
Beborde smgenens“ und damit einer dntten Art von fodenerter Gebietskorperschaft (nach 
den Regionen und Gernemschaften) mnerhalb des belgischen foderalen Systems Sie wui- 
de die emzige Behoxde bilden, die im deutsehspracbigen Gebiet sowohl fur die Ausubung 
von Gememscbafts- als auch von Regionalkompetenzen rustandig ist Eane solche Wahl 
ware wahrschemlich Teil einer weitergehenden Reform des belgischen Fodetalismus auf der 
Gxundlage von vier Einheiren, die ;eweils uber Gememschzfcs- und Regionalkompetenzen 
auf jjarem eigenen Gebiet verfugen wurden 101

Das Szenano einer j.deutschsprachigen Beborde su: genem“ allem oder eines Modells 
mit vier Teilstaaten wurde eine weitreicbendç Révision der Verfassung und gatsz allgemein 
des posiuven belgischen Rechts erfordem, da es die Natur des belgischen Foderalmodells 
grundlegend in Frage stellen wurde Es wurde eine Überprufung der grundsatrlich undurch- 
lassigen Unterscbeidung zwischen gememschaftiichen und régional en Angelegenheitea er- 
fordern Zwei Finanzierungsmodelle konnten hier in Betracht gerogen werden entweder 
eine Anwenduag der derzeiugen Mechanismen der Gernemschaften und Regionen auf die 
jeweüigen Gebiete der einzelnen Teilstaaten oder eine grundlegende Überarbeitung der Ei- 
nanzierungsmechamsmen des neuen foderalen Belgiens Im ersten Szenano gelten auch die 
zuvor formulierten Bemerkungen zur Schaffung einer deutschsprachigen Région In einem 
Moddl zu viert, indem sowohl gememschaftliche aïs auch régionale Komperenzen ausge- 
ubt werden, mussten die Finanzierungsmechamsmen hmgegen grundlegend ubexafbeitet 
werden, um der neuen insùtuüonellen Reahtat Recfanung zu tragen

Egal fur welches Modell man optaert, es sollte junsüsch gepruft werden, ob es ange- 
messen ware, das deutschsprachige Gebiet dem Geltungsbereich der Sondergesetze zur

99 Zu KooperaQoflsabkommea, siehe insbeSoaâereVerfassuagsgenchtsurteîl Nr 17/94 voro 03 031994, B53, 
und, m jungerer Zat, Verfassungsgenchtsurceil Nr 171/2015 vom 03 12 2015, B 12 Zu den gememsamen 
Dekreteo siehe den Vbcschlag fur ein Soodergesetz zur Andemng der Sondergesetze vota 08 08 1980 uber 
msaruHonelle Reformea uad vom 12 01 1989 uber die Brusseler Insutuuonen, pari Dok., Sénat, 2012—2013, 
Nr 5-1815/1, S 3

100 Zu Koopetaüoosabkommen, siehe Peeters 2017,140-141, zu den gemeiasamen Dekreten Keyaerts 2014,58
101 Fur eine erste Anwendung un Fall der Région Brussel-Hauptstadt, siehe Bayenet u.a 2021—2022
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